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G U T A C H T E N 
über den lastenfreien Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB i. v. m. § 74a ZVG  

 
für das 

mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück 
in 12209 Berlin OT Lichterfelde, Lichtenfelder Ring 203 

 

  

 
Der lastenfreie Verkehrswert des Grundstücks  
wurde zum Stichtag 19.11.2025 ermittelt mit rd. 

 

471.000 €. 
 

Ausfertigung Nr.  
Dieses Gutachten besteht aus 63 Seiten inkl. 14 Anlagen mit insgesamt 27 Seiten.  
Das Gutachten wurde in zwei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 
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Wertermittlungsergebnisse (Zusammenfassung) 
 

Auftraggeber Amtsgericht Schöneberg Az.:76 K 42/25 
Wertermittlungsstichtag (WE-ST) 19.11.2025 

  
Objektart: mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück,  
Objektadresse: Zschorlauer Straße 5, 08289 Schneeberg OT Neustädtel 

 

Grundbuchamt: Amtsgericht Schöneberg 
 

Grundbuch von Blatt lfd. Nr. 
Lichterfelde 6655 1 

 

Gemarkung Flur Flurstück(e) Fläche  
Lichterfelde 5 2866/3 594 m² 

 
Lage- und Objektbeschreibung 
 

Das Grundstück befindet sich im Ortsteil Lichterfelde des Stadtbezirks Steglitz-Zehlendorf von Berlin in mitt-
lerer Wohnlage. Die Umgebung ist geprägt von Wohnbebauung (Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilien-
häuser) sowie vereinzelt Gewerbe- und Gemeinbedarfsobjekten. Das Grundstück ist bebaut mit einem 1976 
errichteten Einfamilienhaus (OKAL-Fertighaus) mit Terrasse. 
 
Grund und Boden 
 

Merkmal Ausprägung 
 Entwicklungszustand baureifes Land (§ 34 BauGB) 
 Art der baulichen Nutzung Wohnbaufläche 
 Erschließung ortsüblich erschlossen 
 abgabenrechtlicher Zustand beitragsfrei  

 
Besonderheiten: 
 

Denkmalschutz Altlasten Baulasten Überbauten Bodenordnung sonstiges 
nein  nein nein nein nein . 

 
Bebauung  
 

Gebäude Einfamilienhaus  
 Bauweise Fertighaus, Holztafelbauweise (Hersteller: OKAL) 

 Anbauart freistehend 

 Geschosse KG, EG, DG 

 Baujahr ca. 1976 (gemäß Bauunterlagen der Eigentümer) 

 Modernisierung nicht modernisiert 

 Unterkellerung voll unterkellert  

 Zustand altersentsprechend normal, mit erheblichem Instandhaltungsstau  

 Baumängel / -schäden vermutlich erhebliche Schadstoffbelastung (baujahrstypisch) 
(Formaldehyd, Asbest, Holzschutzmittel PCP und Lindan 

 Nutzung sporadische Nutzung (als Ferienhaus) 
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Nebengebäude: 
 

Schuppen (Holzständerkonstruktion, Grundfläche ca. 2 m x 3 m), mit Asbestzementplatten beplankt) 
 
 
Daten  
 

 Einfamilienhaus 

 BGF  rd. 271,4 m²  

 NHK 2010  rd. 1.005 €/m² 

 Sachwertfaktor   0,87 
 Wohnfläche  rd. 151 m²  
 Restnutzungsdauer 1  55 Jahre 

 Vergleichsfaktor (Erfahrungswert) 
(Ø Kaufpreis ÷ Ø Grundstücksfläche) 

 821 €/ m² 
  

 Ø Anteil Bodenwert  
 (Ø Bodenwert ÷ Ø Kaufpreis) 

 0,81 
 

 besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale (boG) 
(im Sachwertverfahren) 

 rd. – 312.660,00 € 
 

 Bemerkungen  
 
 
Wertermittlungsergebnisse 
 

Bodenwert 2  rd.    451.440,00 €  

Sachwert  rd.    474.000,00 € 

Vergleichswert   rd.    460.000,00 €  
 

Verkehrswert (lastenfrei)  rd.    471.000,00 € 
 

Zubehör  rd.               0,00 € 
 
 
 

nachrichtlich  

Bodenwert (relativ)   760,00 €/m² (zum WE-ST) 

Gebäudefaktor  
(Verkehrswert ÷ Wohn-/Nutzfläche) 1 

 5.189 €/m² 

Gebäudefaktor  
(Verkehrswert ÷ Wohn-/Nutzfläche) 2 

 3.119 €/m² 

 
 
  

 
1 ggf. nach Modernisierung / Instandsetzung  
2 zum WE-ST 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus 
 

Objektadresse: 
 

Lichtenfelder Ring 203 
12209 Berlin. Bezirk Steglitz-Zehlendorf. OT Lichterfelde 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Lichterfelde, Blatt 6655, lfd. Nr. 1 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Lichterfelde, Flur 5, Flurst. 2866/3,  
Fläche 594 m² 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber  
Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Schöneberg 
Zwangsversteigerungsabteilung 
Ringstraße 9, 12203 Berlin 
 
Auftrag vom 02.09.2025 (Datum des Auftragsschreibens) 
Az.: 76 K 42/25 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 
Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Zwangsversteigerung  
zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

19.11.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

19.11.2025 (entspricht dem Wertermittlungsstichtag) 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 

19.11.2025 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Das Wohngebäude wurde sowohl von außen als auch von in-
nen vollumfänglich in Augenschein genommen. 
 
Nicht von innen besichtigt wurde der augenscheinlich abbruch-
reife Schuppen. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Herr F. B. (Antragsgegner und derzeitiger Nutzer)  
sowie der Sachverständige 
 

 

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 
Im Auftragsschreiben wurde darum gebeten, im Gutachten explizit auf einige objektspezifische Sachver-
halte einzugehen. Die entsprechenden Erläuterungen sind Kapitel 5 des Gutachtens zu entnehmen, soweit 
diesbezüglich nicht bereits an anderer Stelle ausgeführt wurde. 
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2 Markt- und Standortanalyse 

2.1 Makrolage 

2.1.1 Standortcharakteristika 
Steglitz-Zehlendorf, insbesondere der Ortsteil Lichterfelde, zeichnet sich durch eine Kombination aus histo-
risch gewachsenem Stadtbild und hoher Wohnqualität aus. Der Standort vereint großzügige Gründerzeitbe-
bauung, villenartige Wohnstrukturen und weitläufige Grünflächen, die ein ruhiges, fast suburbanes Umfeld 
schaffen. Gleichzeitig ist Lichterfelde durch seine gute Verkehrsanbindung – unter anderem über mehrere 
S-Bahnlinien und zentrale Straßenachsen – eng an die Berliner Innenstadt angebunden, was den Stadtteil 
sowohl für Pendler*innen als auch für Familien attraktiv macht.  
 
Die soziale und demografische Struktur ist geprägt von einer überdurchschnittlich hohen Kaufkraft, einem 
hohen Bildungsniveau und einer starken Orientierung an stabilen, langfristigen Wohnverhältnissen. Ergänzt 
wird dies durch ein vielfältiges Angebot an Schulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Gesundheits-
dienstleistungen. Die lokale Infrastruktur mit kleinteiligem Einzelhandel, Wochenmärkten und gastronomi-
schen Angeboten stärkt die Wohnortnähe vieler Alltagsfunktionen.  
 
Insgesamt gilt Lichterfelde als ein Standort mit ausgeprägter Stabilität, hoher Lebensqualität und deutlicher 
Attraktivität für gehobene Wohnnutzungen. 

 

2.1.2 Großräumige Lage  
Bundesland: 
 

Berlin 
 

Kreis: 
 

Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf (rd. 310.000 Einwohner) 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Ortsteil Lichterfelde (ca. 86.000 Einwohner ) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
(vgl. Anlage 1) 
 

Bundesstraßen: 
B 101 Berlin – Aue (ca. 2,2 km entfernt) 
 
Autobahnzufahrt: 
BAB 103 Kreuz Schöneberg – Steglitzer Kreisel / Schlossstraße 
(ca. 6,5 km entfernt) 
 
Bahnhof: 
Berlin-Südkreuz (ca. 10 km entfernt) 
 
Flughafen: 
Berlin-Brandenburg BER (ca. 25 km entfernt) 

 

2.1.3 Makrolage-Rating 
Berlin-Lichterfelde (PLZ: 12209) liegt im Stadtbezirk Berlin-Steglitz-Zehlendorf der kreisfreien Stadt Berlin 
im Bundesland Berlin. Berlin-Steglitz-Zehlendorf zählt 310.044 Einwohner (31.12.2024), verteilt auf 199.234 
Haushalte (2024), womit die mittlere Haushaltsgröße rund 1,56 Personen beträgt. Berlin ist dicht besiedelt 
und liegt gemäß Definition des BBSR innerhalb des Verdichtungsraumes Berlin. Das BBSR teilt Berlin-
Steglitz-Zehlendorf räumlich der Wohnungsmarktregion Berlin zu, wobei diese, basierend auf demographi-
schen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen der Nachfrage, als überdurchschnittlich wachsende 
Region identifiziert wird. 
 
Der durchschnittliche jährliche Wanderungssaldo zwischen 2018 und 2023 beläuft sich auf Ebene 
der kreisfreien Stadt Berlin auf 30.716 Personen. Damit weist Berlin im Vergleich zur nationalen Entwick-
lung einen durchschnittlichen Wanderungssaldo auf. Im Jahr 2023 fallen insbesondere die Altersklassen 18-
24 und 25-29 mit den höchsten Wanderungssaldi von 23.135 bzw. 17.719 Personen und die Altersklassen 
50-64 und 65+ mit den tiefsten Wanderungssaldi von -3.549 bzw. -3.474 auf. 
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Gemäß Fahrländer Partner (FPRE) zählen 29,9% der ansässigen Haushalte im Jahr 2024 zu den oberen 
Schichten (Deutschland: 34,2%), 37,1% der Haushalte zu den mittleren (Deutschland: 36%) und 33% zu 
den unteren Schichten (Deutschland: 29,8%). Der größte Anteil mit rund 26,9% (Deutschland: 22,6%) kann 
der Lebensphase «Älterer Single» (55+ J.) zugewiesen werden, gefolgt von «Mittlerer Single» (35 bis 54 J.) 
mit 16,4% (Deutschland: 11,9%) und «Familie mit Kindern» (altersunabhängig) mit 14,6% (Deutschland: 
21,4%). 
 
Berlin-Steglitz-Zehlendorf weist per Ende 2023 einen Wohnungsbestand von 160.149 Einheiten auf. Dabei 
handelt es sich um 22.750 Einfamilienhäuser und 137.399 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Die EFH- 
Quote liegt damit bei rund 14,2% und ist somit im bundesweiten Vergleich (30%) stark unterdurchschnittlich. 
Mit 28,4% handelt es sich bei der Mehrheit um Wohnungen mit 3 Räumen. Auch Wohnungen mit 4 Räumen 
(26,1%) und 2 Räumen (14,2%) machen einen hohen Anteil am Wohnungsbestand aus. Die mittlere Bautä-
tigkeit zwischen 2018 und 2023 fiel, gemessen am Wohnungsbestand, mit 0,22% tiefer aus als in Deutsch-
land (0,61%). Dies entspricht insgesamt einer Fertigstellung von rund 2.097 Wohneinheiten. 
Prospektiv rechnet das BBSR im Rahmen seiner regionalen Prognosen auf Ebene kreisfreie Stadt mit einer 
Veränderung der Bevölkerung von 2022 bis 2040 um 7,9% oder 287.100 Personen (Deutschland: 0,2%). 
Auf Ebene Haushalt wird von 2022 bis 2040 mit er Zunahme von 139.900 
Haushalten gerechnet (Deutschland: 1,47%). 
 
Das Preisniveau von Wohneigentum (durchschnittliche Neubauten) liegt gemäß den hedonischen Bewer-
tungsmodellen von FPRE (Datenstand: 30. September 2025) in Berlin-Steglitz-Zehlendorf (PLZ: 12209) bei 
den EFH bei 7.415 EUR/m², bei den ETW bei 8.133 EUR/m². Die Nettomarktmiete von MWG liegt derweil 
an durchschnittlichen Lagen bei Neubauten bei rund 16,7 EUR/m² pro Monat bzw. 12,7 EUR/m² pro Monat 
bei Altbauten. Gemäß den Preisindizes von FPRE haben die Preise von Einfamilienhäusern in den letzten 5 
Jahren in der kreisfreien Stadt Berlin um 25,2% zugelegt. Die Preisveränderung von Eigentumswohnungen 
liegt bei 30,5%. Die Marktmieten für Mietwohnungen haben sich im gleichen Zeitraum um 37,4% verändert. 

 

2.2 Situation auf dem Immobilienmarkt 
Die Lage auf dem Berliner Markt für Einfamilienhäuser zeigt sich 2025 deutlich belebt. Nach einer Phase 
verhaltener Nachfrage steigen die Kauffälle wieder spürbar an, was der Gutachterausschuss mit einem Plus 
von rund 16 % im ersten Halbjahr bestätigt. Parallel dazu ziehen auch die Preise weiter an: Mit durch-
schnittlich etwa 5.170 €/m² liegen sie rund fünf Prozent über dem Vorjahresniveau. Haupttreiber dieser Ent-
wicklung sind die anhaltend hohe Nachfrage sowie ein begrenztes Angebot, das durch gestiegene Baukos-
ten, energetische Anforderungen und eine weiterhin zurückhaltende Bautätigkeit verstärkt wird.  
 
Besonders stark nachgefragt sind kleinere bis mittlere Objekte, da sie trotz allgemeiner Preissteigerungen 
für viele Käufergruppen noch erreichbar sind. Regional bleibt der Markt jedoch heterogen: In begehrten 
Wohnlagen wie Steglitz-Zehlendorf oder Pankow sind Preisniveau und Nachfrage überdurchschnittlich 
hoch, während periphere Lagen ein moderateres Preisgefüge aufweisen. Insgesamt präsentiert sich der 
Berliner Einfamilienhausmarkt damit als dynamisch, knapp und preislich weiter aufwärtsgerichtet. 

 

2.3 Mikrolage 

2.3.1 Kleinräumige Lage  
innerörtliche Lage: 
(vgl. Anlage 1) 
 

Ortsteil Lichterfelde (Randbezirk);  
Entfernung zum Stadtzentrum ca. 13 km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs und öffentliche Verkehrsmittel 
(Bushaltestelle) in fußläufiger Entfernung; 
Schulen und Ärzte in im Stadtbezirk ausreichend vorhanden 
und gut erreichbar; 
 
mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
aufgelockerte, offene, 2-3geschossige Bauweise 
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Beeinträchtigungen: 
 

gering (durch Straßenverkehr) 
 

Topografie: 
 

eben 
 

 

2.3.2 Mikrolage-Rating 
Bei der Adresse Lichterfelder Ring 203 im Stadtbezirk Berlin-Steglitz-Zehlendorf, im Postleitzahlgebiet 
12209, handelt es sich gemäß Mikro-Lagerating von FPRE um eine durchschnittliche bis gute Lage für 
Wohnnutzungen (3,5 von 5,0), eine Lage mit leichten Defiziten für Büro-Immobilien (2,4 von 5,0) sowie eine 
Lage mit Defiziten für Einzelhandelsliegenschaften (2,2 von 5,0). 
 
Die Lage hat gemäß dem datengestützten Rating eine gute Besonnung (3,6 von 5,0). Außerdem liegt dem 
Mikro-Lagerating von FPRE zufolge eine eingeschränkte Fernsicht vor (3,2 von 5,0). Es handelt sich um 
eine relativ ebene Lage, die Hangneigung liegt zwischen 1,0 und 4,5 Grad. 
 
Das Image für Wohnnutzungen ist sehr gut. Das Image für Büronutzungen ist unterdurchschnittlich. Das 
Image für Einzelhandelsnutzungen ist unterdurchschnittlich. Die unmittelbare Umgebung ist von älteren 
Bauten geprägt, die Mehrheit der Gebäude in der Nachbarschaft wurde in den 1980er-Jahren errichtet. Das 
unmittelbar umliegende Gebiet ist mittel besiedelt, die Einwohnerdichte beträgt zwischen 50 und 100 Per-
sonen pro Hektar. In unmittelbarer Nähe (Umkreis von 150 Meter) sind ältere Personen mit 65% am stärks-
ten vertreten. Es folgen Personen mittleren Alters mit 17%, Kinder mit 9% und junge Personen mit 9%.  
 
Gemäß den Nachfragersegmenten im Wohnungsmarkt (FPRE) ist die Oberschicht mit 41% (42% im Post-
leitzahlgebiet 12209) die dominierende soziale Schicht in der näheren Umgebung. Mit 37% folgt die Mittel-
schicht und mit 22% die Unterschicht. Die dominante Lebensphase gemäß FPRE bilden ältere Einperso-
nenhaushalte. 
 
Insgesamt ist die Dienstleistungsqualität als durchschnittlich zu beurteilen (2,8 von 5,0). 
 
Das Rating beurteilt den Standort in Bezug auf die Nähe zu Freizeiteinrichtungen und Naherholungsgebie-
ten als sehr gut (4,7 von 5,0). Die nächste Sport- und Freizeitanlage liegt rund 175 m entfernt. Die nächste 
städtische Grünfläche ist etwa 325 m entfernt, der nächste Wald rund 325 m. Die Distanz zum nächsten 
Gewässer, ein See, beträgt rund 250 m. 
 
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist eingeschränkt (Rating: 3,2 von 5,0). Es befinden sich 
Haltestellen in Fußdistanz. Die Gehdistanz zur nächsten Bus-Haltestelle beträgt ungefähr 175 m. Die Lage 
bietet eine gute Anbindung an das Straßenverkehrsnetz (Rating: 3,5 von 5,0). Die Fahrdistanz bis zur 
nächsten Autobahnauffahrt beläuft sich auf ca. 6,3 km. 
 
Der Standort ist ruhig (Rating: 3,5 von 5,0). 

 

3 Weitere Grundstücksmerkmale 

3.1 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 2) 
 

Straßenfront: ca. 18 m; 
 
mittlere Tiefe: ca. 33 m; 
 
Grundstücksgröße: insgesamt 594,00 m²; 
 
Bemerkungen: rechteckige Grundstücksform 
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3.2 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 
 

örtliche Durchgangsstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beidseitig vorhanden, befestigt mit Gehwegplatten 
und Verbundpflaster aus Beton; 
Parkstreifen vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser, Wärme aus öffentlicher Versor-
gung; Kanalanschluss; Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

keine Grenzbebauungen; 
keine offensichtlichen Überbauten, keine Anhaltspunkte oder 
Verdachtsmomente für Überbauten;  
Einfriedung mit Zaun 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

Eine Internetrecherche auf der Webseite der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (Ingenieurgeologi-
sche Karte) ergab keine Anhaltspunkte für Sachverhalte, die die 
Bebaubarkeit des Grundstücks einschränken.  
Hinweise auf außergewöhnliche Grundwasserverhältnisse ha-
ben sich nicht ergeben. 
Im Übrigen wird von gewachsenem, normal tragfähigen Bau-
grund ausgegangen. 
 

Altlasten 
 

Gemäß schriftlicher Auskunft der zuständigen Behörde (siehe 
Anlage 4) ist das Grundstück im Altlastenkataster nicht als Ver-
dachtsfläche aufgeführt. Anderweitige Hinweise und Verdachts-
momente auf eine mögliche Altlastenkontamination liegen nicht 
vor. In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als alt-
lastenfrei unterstellt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt. 

 

3.3 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom 10.07.2025 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs folgende Ein-
tragung: 
• Zwangsversteigerungsvermerk. 
Dieser Vermerk ist für die vorliegende Bewertung unbeachtlich. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs 
verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht be-
rücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutie-
rende Schulden bei einer Preis- (Erlös-) Aufteilung sachgemäß 
berücksichtigt werden. 
 

Herrschvermerke: Aktivvermerke sind im Bestandsverzeichnis nicht eingetragen. 
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nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene wertbeeinflussende Lasten oder 
Rechte, z. B. besondere (außergewöhnliche) Pacht- oder Miet-
bindungen, wurden von den Beteiligten nicht mitgeteilt bzw. 
sind dem Sachverständigen nicht zur Kenntnis gelangt. 

 

3.4 Öffentlich-rechtliche Situation 

3.4.1 Baulasten und Denkmalschutz 
Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Auf die schriftliche Anfrage des Sachverständigen hin wurde 
von der zuständigen Behörde mitgeteilt, dass das Baulastenver-
zeichnis keine das Bewertungsobjekt betreffenden Eintragun-
gen enthält (vgl. Anlage 5). 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht nach schriftlicher Auskunft der zustän-
digen Denkmalschutzbehörde nicht (vgl. Anlage 7). 

 

3.4.2 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W4) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 
Es gilt der Baunutzungsplan von 1960 in Verbindung mit den 
planungsrechtlichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin 
1958: Allgemeines Wohngebiet, 2 Vollgeschosse, GRZ 0,2, 
GFZ 0,4 und offene Bauweise. 
 
Der Baunutzungsplan für Berlin 1958/60 wurde für den damali-
gen Westteil der Stadt aufgestellt. Der Baunutzungsplan ist 
nach seiner Konzeption und nach seiner Stellung im System 
des Planungsgesetzes von 1949/1956 ein vorbereitender Bau-
leitplan für das gesamte Gebiet von Berlin (West). Über diesen 
Charakter hinaus ist er nach Maßgabe des § 7 Nr. 1 – 3 Bau-
ordnung für Berlin 1958 (BO 58) für das einzelne Bauvorhaben 
als Zulässigkeitstatbestand verbindlich geworden. 
 

Satzungen: 
 

Das Bewertungsobjekt liegt nach Auskunft der zuständigen Be-
hörde nicht im Geltungsbereich von Satzungen nach BauGB. 
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag laut Auskunft 
der zuständigen Behörde in keine Bodenordnungsverfahren 
einbezogen. 

 

3.4.3 Bauordnungsrecht 
Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der Auskünfte der zuständigen Behörden bzw. der von den im 
Ortstermin anwesenden Eigentümern zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie der Feststellungen im 
Ortstermin durchgeführt.  
 
Eine Baugenehmigung liegt nicht vor. Allerdings lassen vorgelegte Dokumente auf eine erteilte Baugeneh-
migung schließen. U.a. wurde ein Schreiben der Wohnungsbaukreditanstalt Berlin vom 07.02.1977 vorge-
legt, das den Zeitpunkt der erfolgten Endabnahme (des seinerzeit mit öffentlicher Förderung getätigten) 
Wohnungsbauvorhabens nennt (13.12.1976).  
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Bei dieser Wertermittlung kenn deshalb die formelle und materielle Legalität der ausgeübten Nutzungen un-
terstellt werden. 

 

3.4.4 Naturschutzrecht 
Das Grundstück ist gemäß amtlicher Auskunft nicht Bestandteil eines Natur- oder Landschaftsschutzgebie-
tes, Nationalparks, Nationalen Naturmonuments oder Biosphärenreservates (§§ 23 – 26 BNatSchG).  
 
Auf dem Grundstück befinden sich gemäß Darstellung in der amtlichen Biotopkartierung auch keine ge-
setzlich geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG.  

 

3.4.5 sonstige öffentlich-rechtliche Normen 
Die Geltung sonstiger kommunaler Satzungen (z.B. Baumschutzsatzung etc.) im Bereich des Bewertungs-
objekts wurde nicht geprüft. In den meisten Fällen entfalten solche Normen kaum Auswirkungen auf den 
Immobilienwert. Ggf. doch bestehende (geringfügige) Wertbeeinflussungen sind in der Regel bereits im Bo-
denrichtwert abgebildet. 

 

3.5 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

Beitrags- und Abgabenzustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück ist voll erschlossen. 
 
Bescheide nach BauGB und/oder KAG für bereits erfolgte Stra-
ßenausbaumaßnahmen stehen nach Auskunft der zuständigen 
Behörde nicht aus. Der Ausbau der Erschließungsanlagen ist in 
absehbarer Zeit nicht vorgesehen.  
 
Aufgrund des offenkundig bereits lange zurückliegenden Zeit-
punkts des Anschlusses des Grundstückes an die öffentlichen 
und privaten Ver- und Entsorgungsnetze (Wasser, Abwasser, 
Strom, Gas, Telefon) erscheint auch die Geltendmachung dies-
bezüglicher Forderungen (Anschlussbeiträge etc.) als unwahr-
scheinlich. 
 
Das Grundstück kann demzufolge als beitrags- und abgabenfrei 
angesehen werden. 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden 
schriftlich erkundet bzw. beruhen auf den Feststellungen im 
Ortstermin. 

 

3.6 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders an-
gegeben, schriftlich eingeholt bzw. beruhen auf den Feststellungen im Ortstermin. 

 

3.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
 
Auf dem Grundstück gibt es Abstellmöglichkeiten für mehrere Pkw. 
 
Das Objekt wurde zuletzt von einem der Miteigentümer als Ferienhaus genutzt. 
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4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

4.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie 
die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in 
der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen 
und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann aller-
dings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus 
den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der übli-
chen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen 
Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkenn-
bar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel 
auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich ver-
tiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie 
über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 
Insbesondere wurde (sofern zerstörungsfrei möglich) geprüft, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderun-
gen des § 72 GEG ausgetauscht werden muss und ob Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. 
§ 69 GEG sowie die obersten Geschossdecken gem. § 47 GEG gedämmt werden müssen. 

 

4.2 Einfamilienhaus 

4.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; 
eingeschossig (zzgl. ausgebautem Dachgeschoss); 
voll unterkellert; freistehend 
 

Baujahr: 
 

1976 (gemäß Bauunterlagen der Eigentümer) 
 

Modernisierung: 
 

Bisher haben keine wesentlichen Modernisierungsarbeiten 
stattgefunden. 
 

 
 

Die Wohnfläche beträgt rd. 129 m² im EG und DG  
(geschätzt in Anlehnung an die in [2] veröffentlichten Umrech-
nungsfaktoren BGF/WF)  
zzgl. rd. 11 m² (Hobbyraum im KG) und rd. 13 m² (Terrasse). 
 

Energieeffizienz: 
 

Es liegt ein (nicht mehr gültiger) Energieausweis vom 
08.04.2008 vor. 
Der Energieausweis wurde auf Grundlage des Energiever-
brauchs ermittelt: 
Energieverbrauch: 85 kWh / (m² * a) (Warmwasserverbrauch 
enthalten) 
 
Die thermischen Eigenschaften des Bauwerks entsprechen 
dem Stand von 1976 und sind aus heutiger Sicht deutlich unter-
dimensioniert. Eine energetische Modernisierung (Dach, Fas-
sade, Fenster) ist empfehlenswert und in vielen Fällen unum-
gänglich. 
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Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, 
Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Ob-
jektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen, 
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwe-
sentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit 
nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 
 

Außenansicht: 
 

Fassade verkleidet mit Asbestzementplatten, gestrichen; 
Giebel verkleidet mit Werzalit-Dielen; 
Sockel verputzt und gestrichen 

 

4.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 
Kellergeschoss: 
Heizungsraum mit Öllager, Hauswirtschaftsraum, Abstellraum, Werkstatt, Hobbyraum 
 
Erdgeschoss: 
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad/WC, Flur mit Windfang,  
 
Dachgeschoss: 
2 Wohnräume, Vorraum/Flur, Bad/WC 

 

4.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 
Konstruktionsart: 
 

Fertigbauweise Holz (Tafel); 
Fertighaushersteller: OKAL; Typ: 92 – 413 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament und/oder Stahlbeton-Bodenplatte 
 

Keller: 
 

Mauerwerk, Beton-Hohlblockstein 
 

Umfassungswände: 
 

Holzständerwände 
 

Innenwände: 
 

Holztafelbauweise (Holzständer, beidseitig mit Spanplatten be-
plankt) 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton über dem Keller, Holzbalken 
 

Treppen: 
 

Kellertreppe: Holzkonstruktion, mit Stufen aus Holz; 
 
Geschosstreppe: Holzkonstruktion, mit Stufen aus Holz, 1,16 m 
breit 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Eingangstür aus Aluminium/Holz-Kombination 
mit Ornamentglasfüllung 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: Holzdach ohne Aufbauten 
 
Dachform: Satteldach 
 
Dacheindeckung: Dachstein (Beton); 
 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech; 
Dachflächen mit Glaswolle gedämmt lt. Aussage Miteigentümer 
im OT) 
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4.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

baualterstypische, der Nutzung angemessene Ausstattung 
 

Heizung: 
 

Zentralheizung als Pumpenheizung,  
mit festen und flüssigen Brennstoffen (Festbrennstoff, Heizöl), 
Baujahr 1976; 
Lamellenheizkörper, mit Thermostatventilen 
 

Lüftung: 
 

herkömmliche Fensterlüftung 
 

Warmwasserversorgung: zentral über Heizung 
 

4.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 
Bodenbeläge: 
 

Estrich oder Spanplatten, darauf 
Wohnräume: Mosaikparkett-Platten oder Teppichboden,  
Flur (EG): PVC 
Bad/WC (EG): Fliesen; 
Bad/WC (DG): PVC 
Keller: PVC (tlw.) 
Terrasse: Waschbetonplatten 
 

Wandbekleidungen: 
 

Spanplatten mit Tapeten; 
Küche: mit Fliesenspiegel an Objektwand 
Bäder/WC: Fliesensockel, historische Fliesen 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Spanplatten, 
mit Farbanstrich bzw. Tapeten, 
KG: tlw. Styroporplatten 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Isolierverglasung; 
Fensterbänke innen aus Betonwerkstein, Werzalit, Holzwerk-
stoffen, 
Fensterbänke außen aus Metall 
Rollläden aus Kunststoff  
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
glatte Türen (Holzwerkstoffe, furniert); 
tlw. mit Glasfüllungen 
 

sanitäre Installation: 
 

Bäder/WC: 
1 eingebaute Wanne, 1 eingebaute Dusche (nur EG), 1 Stand-
WC mit Spülkasten, 1 Waschbecken; 
 
überalterte Ausstattung und Qualität 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Küchenausstattung: 
 

Einbauküche, Bj. 1976, ohne Wert 
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Grundrissgestaltung: 
 

zweckmäßig 
 

 

4.2.6 Besondere Bauteile/Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
besondere Bauteile: 
 

Eingangstreppe, Terrasse 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

gut 
 

Bauschäden und Baumängel: 
 

äußerlich keine wesentlichen erkennbar; 
Dachflächenfenster verschlissen und erneuerungsbedürftig 
 
aber:  
In OKAL-Häusern des Baujahrs 1976 ist aufgrund der da-
mals verwendeten Baumaterialien mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit von folgenden Schadstoffen 
auszugehen: Formaldehyd (aus Spanplatten), Asbest (v. a. 
in Spachtelmassen, Putzen oder Bodenbelägen), sowie 
chlororganischen Holzschutzmitteln wie PCP und Lindan. 
 
Der Schadstoffstatus und Sanierungsbedarf kann erst durch 
analytische Untersuchungen eindeutig bewertet werden, wobei 
eine entsprechende Behandlung im Rahmen der ohnehin erfor-
derlichen erheblichen Modernisierungsaufwendungen erfolgen 
kann. 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

vermutlich mangelnde Wärmedämmung 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist äußerlich (baualtersentsprechend) be-
friedigend. 
 
Es besteht allerdings ein erheblicher Modernisierungs- und Re-
novierungsbedarf. vermutlich besteht auch das Erfordernis ei-
ner Schadstoffbehandlung. 

 

4.3 Nebengebäude 
Schuppen 
 

 

4.4 Außenanlagen 
Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigung, Gartenanlagen 
und Pflanzungen, Einfriedung (Mauer, Zaun, Hecken) 
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5 Zu den Fragen des Gerichts 

5.1 Übereinstimmung des Grundstücksbeschriebs mit den tatsächlichen Verhältnissen 
Der Grundstücksbeschrieb im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs stimmt mit den vorgefundenen tatsäch-
lichen Verhältnissen überein. 
 

 

5.2 Miet- und Pachtverhältnisse 
Miet- oder Pachtverhältnisse bestehen nach Auskunft des im Ortstermins anwesenden Miteigentümers, 
Herr B., nicht. 
Das Objekt wird derzeit nur zeitweise (als Ferienhaus) genutzt. 
 

 

5.3 Gewerbebetrieb 
Auf dem Grundstück besteht eine Nutzung zu Wohnzwecken. Augenscheinlich wird dort derzeit kein Ge-
werbebetrieb geführt. 
 

 

5.4 nicht mitbewertete Maschinen oder Betriebseinrichtungen 
Maschinen oder Betriebseinrichtungen, die ggf. als Zubehör anzusehen wären, wurden nicht vorgefunden. 
 

 

5.5 Scheinbestandteile und Zubehör  
Werthaltige bewegliche Sachen, die als Zubehör i.S.v. § 97 BGB angesehen werden könnten, wurden nicht 
vorgefunden. 
 

 

5.6 Verdacht auf Hausschwamm 
Verdacht auf Hausschwamm besteht nicht. 
 
Allerdings ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit Auftreten/Vorhandensein von gesund-
heitsgefährdenden Stoffen (Asbest, Formaldehyd, PCP bzw. Lindan) zu rechnen, da die Anwendung dieser 
Stoffe in den 1970er Jahren im Fertighausbau, auch bei OKAL-Häusern, allgemein üblich war.  
 

 

5.7 Altlastenverdacht 
Altlastenverdacht (betreffend Grund und Boden) besteht nicht (vgl. Kap. 3). 
 

 

5.8 baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen; Baugenehmigung 
Baulasten, baubehördliche Beschränkungen, Beanstandungen oder Auflagen wurden von der Baubehörde 
nicht mitgeteilt (vgl. Kap. 3). 
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5.9 Fremdbebauung; Mitbenutzungsrechte 
Derartige Besonderheiten sind nicht mitgeteilt oder anderweitig festgestellt worden. 
 

 

5.10 dingliche Rechte / Belastungen 
Dingliche Belastungen bestehen ausweislich des vorliegenden Grundbuchsauszugs nicht. 
 

 

5.11 Energieausweis 
Ein aktueller Energieausweis wurde von den Eigentümern nicht vorgelegt. Der unter 4. angesprochene 
Energieausweis ist nicht mehr gültig und wirft bezüglich der ausgewiesenen Daten Zweifel auf. 
 

 

5.12 Schornsteinfeger 
Zuständiger Bezirksschornsteinfeger ist lt. Innung des Schornsteinfegerhandwerks Berlin 
 
Herr Stefan-Severin Sachse,  
12203 Berlin, Holbeinstr. 35; 
Tel.: 030-77007930 
 

 

5.13 Wohnpreisbindung gem. § 17 WoBindG 
Grundpfandrechte, die wegen der Ausreichung öffentlicher Mittel zum Wohnungsbau begründet wurden, 
sind dem Grundbuch (Abt. III) nicht zu entnehmen. Sonstige Hinweise auf eine (noch bestehende) Zweck-
bestimmung als Sozialwohnung liegen nicht vor. Insofern wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen 
auf dem Bewertungsgrundstück nicht als öffentlich gefördert i.S.v. § 17 WoBindG gelten. 
 

 

5.14 Gebäudeversicherung 
Eine Gebäudeversicherungen besteht laut Auskunft des im Ortsterin anwesenden Miteigentümers derzeit 
nicht. 
 

 

5.15 Wirtschaftliche Einheit mehrerer Grundstücke 
Eine wirtschaftliche Einheit des Bewertungsobjekts mit anderen Grundstücken/Grundbuchobjekten (mit ei-
nem von der Summe der Einzelverkehrswerte abweichenden Gesamtverkehrswert) ist nicht ersichtlich. 
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6 Ermittlung des Verkehrswerts 

6.1 Grundstücksdaten 
Nachfolgend wird der lastenfreie Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 
12209 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde, Lichtenfelder Ring 203, zum WE-ST 19.11.2025 
ermittelt. 
 
Grundstücksdaten: 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Lichterfelde 6655 1 

 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Lichterfelde 5 2866/3 594 m² 

 

6.2 Verfahrenswahl mit Begründung 
(vgl. Anlage 14) 

6.2.1 Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

6.2.1.1 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 
Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert)  

„durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“  

 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den 
wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen. Nach den Vorschriften der Immobilien-
wertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswerts grundsätzlich 
· das Vergleichswertverfahren,  
· das Ertragswertverfahren, 
· das Sachwertverfahren 
oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21). Die Verfahren sind nach 
der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr be-
stehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Eignung 
der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2  
ImmoWertV 21). 
 

6.2.2 Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:  
• Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteilmarkt vor-

herrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen. 
• Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer mindestens zwei möglichst weitgehend voneinan-

der unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden. Das zweite Verfahren dient zur Über-
prüfung des ersten Verfahrensergebnisses. 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, d. h. den 
im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutreffend zu ermitteln. 
Diesbezüglich ist das Verfahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heran-
zuziehen, dessen für marktkonforme Wertermittlungen erforderliche Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5 
BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV) am zuverlässigsten aus dem Grundstücksmarkt (d. h. 
aus vergleichbaren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. dem Sachverständigen zur Verfügung stehen. 
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6.2.3 Zu den herangezogenen Verfahren 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit 
des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese 
üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigen-
nutzung bestimmt sind. 
 
Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bo-
denwert, Gebäudesachwert (Wert des Normgebäudes sowie dessen besonderen Bauteilen und besonderen 
(Betriebs)Einrichtungen) und Sachwert der Außenanlagen (Sachwert der baulichen und nichtbaulichen Au-
ßenanlagen) ermittelt. 
 
Zusätzlich wird eine Vergleichswertermittlung (gem. §§ 24 – 26 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergeb-
nis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungs-
methode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. Das Verfahren gilt grundsätzlich als beson-
ders marktnah, da es direkt auf realen Transaktionen basiert. Voraussetzung ist jedoch ein ausreichend 
transparenter Immobilienmarkt mit geeigneten Vergleichsdaten. 
 
Das durchgeführte Vergleichswertverfahren ermittelt den Verkehrswert einer Immobilie auf Basis tatsächlich 
erzielter Preise vergleichbarer Objekte. Grundlage bildet hier die Kaufpreissammlung („AKS Online“) des 
Gutachterausschusses. Nach ImmoWertV21 sind vor allem hinreichende Vergleichbarkeit und eine ausrei-
chende Anzahl geeigneter Kaufpreise entscheidend. Dementsprechend wurden die Abfragekriterien für die 
durchzuführende Datenbankrecherche in AKS Online ausgewählt, so dass die herangezogenen Objekte in 
Art, Größe, Lage, Nutzung, Zustand und wertbeeinflussenden Eigenschaften dem Bewertungsobjekt weitge-
hend entsprechen. 
 
Die recherchierten Kaufpreise sind soweit möglich und notwendig noch mittels notwendiger Anpassungen – 
etwa für zeitliche Marktveränderungen, unterschiedliche Ausstattungsmerkmale oder sonstige Abweichun-
gen – wertmäßig zu bereinigen. Dies war hier allerdings nur sehr eingeschränkt möglich, da der Gutachter-
ausschuss die erforderlichen Preis- und Lagefaktoren sowie geeignete Indexreihen nicht bzw. nicht in der 
erforderlichen Qualität bereitstellt. 
 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Vergleichswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück 
betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (soweit noch nicht in den Verfahrensda-
ten enthalten) sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen z.B.: 
• Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwendungen 

oder Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags 
oder durch eine gekürzte Restnutzungsdauer berücksichtigt sind, 

• wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 
• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 
 

6.3 Sachwertermittlung  

6.3.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
(vgl. Anlage 14) 
 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 ImmoWertV 21 gesetzlich 
geregelt. 
 
Der Sachwert wird aus der Summe der Bodenwerte und Sachwerte der auf dem Grundstück vorhandenen 
nutzbaren Gebäude und Außenanlagen sowie ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vor-
handenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. Der Sachwert der Gebäude 
(Normgebäude zzgl. eventuell vorhandener besonderer Bauteile und besonderer Einrichtungen) ist auf der 
Grundlage der (Neu)Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale (Objek-
tart, Ausstattungsstandard, Restnutzungsdauer (Alterswertminderung), Baumängel und Bauschäden und der 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale) abzuleiten.  
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Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist abschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf 
dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen und an die Marktverhältnisse anzupassen.  
 

6.3.2 Bodenwertermittlung  
Für die Sachwertberechnung ist der Bodenwert des Bewertungsobjekts als ein Parameter erforderlich. Des-
halb wird zunächst die Ermittlung des Bodenwerts durchgeführt. 
 

6.3.2.1 Erläuterungen zur durchgeführten Bodenwertermittlung 
Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB ge-
eigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter Bo-
denrichtwert vor.  
 
Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit 
(Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe 
(Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen 
Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt.  
 
Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Um-
rechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grund-
stücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 
und nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung“ dieses Gutachtens). 
 
Auf die Heranziehung von Vergleichskaufpreisen wird verzichtet. Zum einen besteht die Bodenrichtwertzone 
überwiegend aus bebauten Grundstücken, so dass die Recherche nach Kaufpreisen für unbebaute Grund-
stücke, noch dazu in statistisch verwertbarer Menge, als nicht zielführend erscheint. Zum anderen kann sich 
eine fundierte Verkehrswertermittlung gerade bei bebauten Grundstücken darauf beschränken, den Boden-
wert auf der Grundlage von Bodenrichtwerten anzusetzen (vgl. [4], Kap. 4.3.2.1, RN 156).  
 

6.3.2.2 Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 900,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2023. Das Bodenrichtwert-
grundstück ist wie folgt definiert: 
 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Geschossflächenzahl (WGFZ) = 0,4 
Grundstücksfläche (f) = nicht definiert  

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = W (Wohnbaufläche) 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 594 m² 

 

6.3.2.3 Bodenwertberechnung für das Bewertungsgrundstück 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
19.11.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 
 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)  = 900,00 €/m² E1 

 
  

RICS 



 

Dipl.- Betriebswirt (FH) Ing. Matthias Metzing  MRICS 
Sachverständiger für Immobilienbewertung 

  RICS Registered Valuer  CIS HypZert (F)    

 

AG Schöneberg 
Az.:76 K 42/25  

Bewertungsobjekt: mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück, 
Lichtenfelder Ring 203, 12209 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde 

Seite 22 

 

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 
 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag 01.01.2023 19.11.2025  × 1,000 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage mittlere Lage mittlere Lage  × 1,000 E2 
Art der baulichen 
Nutzung 

W (Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche)  × 1,000 E3 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 900,00 €/m² E4 
WGFZ 0,4 0,4  × 1,000 E5 
Fläche (m²) nicht definiert 594  × 1,000 E6 
Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  × 1,000 E3 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier BRW  = 900,00 €/m²  
 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 900,00 €/m²  
Fläche   × 594 m²  
beitragsfreier Bodenwert   = 534.600,00 € 

rd.  535.000,00 € 
 

 

Der im Sachwertverfahren anzusetzende Bodenwert (Stichtag 01.01.2023) beträgt rd. 535.000,00 €. 

6.3.2.4 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 
E1 
Gemäß der Modellbeschreibung des Gutachterausschusses für die Ableitung der Sachwertfaktoren ist hier 
der Bodenrichtwert zum 01.01.2023 anzusetzen. Die diesbezüglich erforderliche Anpassung auf den WE-ST 
(Richtwertstichtag 01.01.2025) erfolgt als boG. 

E2 
Die Qualität der Lage entspricht nach sachverständiger Einschätzung in etwa der des Durchschnitts der 
Grundstücke der Bodenrichtwertzone. Signifikante Abweichungen in der Ausprägung wesentlicher Lage-
merkmale sind augenscheinlich nicht gegeben. 

E3 
Aufgrund gleicher bzw. ähnlicher Merkmalsausprägung bei Richtwertgrundstück und Bewertungsgrundstück 
ist eine Anpassung nicht erforderlich. 

E4 
Auf diesen „an die Lage angepassten abgabenfreien Bodenwert“ ist der Marktanpassungsfaktor des Sach-
wertverfahrens abzustellen (der lageangepasste Bodenwert dient als Maßstab für die Wirtschaftskraft der 
Region bzw. die Kaufkraft der Nachfrager nach Grundstücken in dieser Lage). Die danach ggf. noch berück-
sichtigten den Bodenwert beeinflussenden Grundstücksmerkmale gehen in den Gesamtbodenwert ein und 
beeinflussen über die Höhe des vorläufigen Sachwerts (Substanzwert) den Marktanpassungsfaktor. 

E5 
Gemäß Modellbeschreibung des Gutachterausschusses für die Ableitung der Sachwertfaktoren [7] ist eine 
Anpassung hinsichtlich ggf. abweichender WGFZ nicht vorzunehmen. Im Übrigen besteht auch keine signifi-
kante Merkmalsabweichung (bei fiktiv unbebautem Grundstück gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). 

E6 
Grundsätzlich gilt: Je größer eine Grundstücksfläche ist, umso höher ist der absolute Bodenwert. Damit sinkt 
aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen niedrigeren relativen Bodenwert zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 
 
Der vorliegende Bodenrichtwert wurde vom Gutachterausschuss hinsichtlich der Fläche nicht definiert. Von 
einer Anpassung hinsichtlich der Flächendifferenz wird daher abgesehen.  
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6.3.3 Weitere Wertansätze in der Sachwertermittlung 
Berechnungsbasis 
Die Angaben zu den Gebäudeflächen (Bruttogrundflächen - BGF) wurden vom Sachverständigen nach Plau-
sibilitätsprüfung im Ortstermin auf Grundlage der vorliegenden Bauakten errechnet. Fehlende Maße wurden 
dabei per sachverständiger Schätzung ergänzt. 

Herstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Modellvorgaben des Gutachterausschusses (Standardstufe 4) auf der Basis der Preisverhältnisse im Basis-
jahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 
 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: freistehend 
Gebäudetyp: KG, EG, ausgebautes DG 

 
Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestandardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 
4 1.005,00  100,0 1.005,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  = 1.005,00 
 für Standard = 4,0 (entspricht gehobenem Ausstattungsstandard) 

 
NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 1.005,00 €/m² BGF 
 rd. 1.005,00 €/m² BGF 

 
Nebengebäude 
Der Zeitwert untergeordneter Gebäude(-teile) kann aus Vereinfachungsgründen auch anhand von Erfah-
rungswerten pauschal geschätzt werden. Ein solcher Fall liegt hier hinsichtlich des Schuppens vor. Aller-
dings ist dieser wegen seines Alters und augenscheinlich schlechten Zustands kaum noch nutzbar. Ein Wert 
kann ihm nicht mehr beigemessen werden. 
 

Zu-/Abschläge für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) bzw. sons-
tige in den NHK noch nicht berücksichtigte Besonderheiten 
Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise 
besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Kellerausbauten) 
werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 
3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Aus-
bauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen 
erfolgt die Zeitwertschätzung ggf. unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 
 
Dies trifft hier auf den Kellerteilausbau (Hobbyraum) sowie die vorhandene Terrasse und die Eingangstreppe 
zu.  
 

Gebäude: Einfamilienhaus 
Bezeichnung durchschnittliche Herstellungskosten 
Zuschläge zu den Herstellungskosten (pauschal) 
 Hobbyraum im Kellergeschoss 

 
8.000,00 € 

Besondere Bauteile (Einzelaufstellung)  
 Terrasse (rd. 26 m² x rd. 650 €/m²) 17.000,00 € 
 Eingangstreppe 2.000,00 € 
Summe 27.000,00 € 
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Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Baupreisindex (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 
100). Für die Anwendung der Sachwertfaktoren ist laut Modellbeschreibung des Gutachterausschusses der 
Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden einschließlich Umsatzsteuer für das IV Quartal 2023=161,3 
(2015 = 100) veröffentlicht in den Statistischen Berichten des Statistischen Bundesamts, umbasiert mit dem 
Faktor 1,110 auf das Jahr 2010 = 179,0 anzusetzen.  

Baukostenregionalfaktor (§ 36 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Der Baukostenregionalfaktor ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Laut Modellbeschreibung des Gut-
achterausschusses in [7] wurde der Regionalfaktor bei der Ableitung der Sachwertfaktoren mit 1,0 ange-
setzt. Aus Gründen der Modellkonformität wurde dieser in die Sachwertermittlung übernommen. 

Gesamtnutzungsdauer (§ 4 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) wird der Modellbeschreibung des 
Gutachterausschusses in [7] entnommen. Diese beträgt in Anlehnung an die Vorgaben der ImmoWertV 21 
für Ein- und Zweifamilienhäuser 80 Jahre 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 
Als Restnutzungsdauer wird die im Modell des Gutachterausschusses vorgegebene Restnutzungsdauer von 
55 Jahren für Gebäude mit gutem baulichen Zustand (nach fiktiv bereits als durchgeführt unterstellter Sanie-
rung / Modernisierung) abgesetzt. 
 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird, da auch der verwendete Markt-
anpassungsfaktor nach diesem Modell abgeleitet wurde. nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der 
Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der 
jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV 21) 
Gemäß Modellbeschreibung des Gutachterausschusses Berlin sind die (üblicherweise vorhandenen) Außen-
anlagen im Boden(richt)wert enthalten.  

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Der objektartspezifische Marktanpassungsfaktor (SWF) wird, da die vom örtlich zuständigen Gutachteraus-
schuss für die Objektart in [6] veröffentlichten Daten zum einen schon nicht mehr aktuell sind (Auswertungen 
bis 2020) und zum anderen teilweise auch unzutreffend erscheinen, hilfsweise in Anlehnung an die vom Gut-
achterausschuss des benachbarten Landkreises Zwickau in [8] veröffentlichten Daten sachverständig ge-
schätzt und angesetzt. Danach liegen Kaufpreise für gleichartige Grundstücke im Landkreis (freistehende 
Ein- und Zweifamilienhäuser, BRW > 50 €/m², vorläufiger Sachwert rd. 470.000 €), zwischen rd. 70% und 
100 %, im Mittel bei rd. 82 % des ermittelten vorläufigen Sachwerts (d.h. des herstellungskostenorientiert 
berechneten Substanzwerts). Hier kommt insbesondere wegen der Lage des Objekts im Erzgebirgskreis und 
der dort bekanntermaßen etwas schwierigeren Marktsituation aber gleichzeitig städtischer, aber landschaft-
lich attraktiver Lage ein (durchschnittlicher) Sachwertfaktor von 0,80 zur Anwendung. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine An-
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Er-
mittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche 
Zu- oder Abschläge erforderlich. Dies war hier jedoch nicht der Fall. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
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Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden (hier insbesondere auch: Schadstoff-
beseitigung) und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstell-
ten) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige 
Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerli-
cher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige 
Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 

Zustandsbesonderheiten 
Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung in Hinsicht auf die Schätzung des Werteinflusses 
der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der ImmoWertV in aller Regel durch die Angabe 
grob geschätzter Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. Beseitigungskosten erreicht werden. Die Kosten-
schätzung für solche baulichen Maßnahmen erfolgt in der Regel mit Hilfe von Kostentabellen, die sich auf 
Wohn- oder Nutzflächen, Bauteile oder Einzelgewerke beziehen.  
 
Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Erstellung einer diffe-
renzierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens durch den Immobilienbewer-
tungssachverständigen nicht zu leisten und wird von diesem auch nicht geschuldet. 
 
Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche Investitionen sind da-
her weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung oder Kostenschätzung im Sinne der 
DIN 276 (Kosten im Hochbau), sondern lediglich pauschalierte Kostenschätzungen für das Erreichen des an-
gestrebten Hauptzweckes des beauftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Markt-/Verkehrswertes. 
 
Da hierfür allgemein verbindliche Wertermittlungsmodelle bisher nicht vorhanden sind, erfolgt die Ermittlung 
näherungsweise auf Grundlage der von Sprengnetter in [2] Kapitel 9/61 dargestellten Modelle in Verbindung 
mit den Tabellenwerken nach [1] Kapitel 3.02.2/2.1.  
 
In diesen Modellen sind die Kostenabzüge für Schadenbeseitigungsmaßnahmen aus den NHK-Tabellen ab-
geleitet und mit der Punktrastermethode (vgl. nachfolgende Tabelle zur Ermittlung der Modernisierungs-
punkte) weitgehend harmonisiert. Damit sind diese Schätzmodelle derzeit die einzigen in der aktuellen Wer-
termittlungsliteratur verfügbaren Modelle, die in einheitlicher Weise gleichermaßen anwendbar sind auf eigen- 
oder fremdgenutzte Bewertungsobjekte sowie modernisierungsbedürftige, neuwertige (=modernisierte) Ob-
jekte oder Neubauten. Die korrekte Anwendung dieser Modelle führt in allen vorgenannten Anwendungsfällen 
zu marktkonformen Ergebnissen und ist daher sachgerecht. 
 
Ermittlung der Modernisierungspunkte gemäß ImmoWertV 21 
 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maxi-
male 

Punkte 

Tatsächliche Punkte 
Durchgeführte 
Maßnahmen 
(letzte 15 Jahre) 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung 4 0,0 2,0 
Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,0 2,0 
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Wasser, Abwasser) 2 0,0 2,0 
Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 2,0 
Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 4,0 
Modernisierung von Bädern 2 0,0 2,0 
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, 
Treppen 2 0,0 1,0 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung 2 0,0 0,0 
Summe  0,0 15,0 

 
An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass sich nachfolgend aufgeführte Berechnung zunächst nur auf die 
erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen am Gebäude ohne Berücksichtigung der sehr wahrscheinlich vor-
handenen Schadstoffbelastung bezieht. Da jedoch aufgrund der Bauweise und des Alters des Gebäudes oh-
nehin eine umfassende Sanierung erforderlich ist und die Arbeiten weitgehend auch deckungsgleich sind mit 
denen der Schadstoffbehandlung wird davon ausgegangen, dass der Ansatz der Wertminderung wegen Mo-
dernisierungserfordernissen gleichzeitig die Wertminderung wegen der erforderlichen Schadstoffbehandlung 
umfasst.  
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Wertminderung infolge erforderlicher Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
Modernisierungskosten u.ä: 
Ø relative Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen  
(bei 15,00 Modernisierungspunkten) 

 1.798,00 €/m² 

Wohn-/Nutzfläche × 151,00 m² 
Ø Kosten für die bei den Modernisierungspunkten unterstellten Maßnahmen [a] = 271.498,00 € 
Ø Kosten sonstiger unterstellter Investitionen [b] + 0,00 € 

davon Anteil für gestaltbare Maßnahmen [c]  0,00 € 
davon Anteil für nicht gestaltbare Maßnahmen [d]  0,00 € 

Ø Kosten unterstellter Investitionen insgesamt = 271.498,00 € 
Baukosten-Regionalfaktor Rf(Ik) x 1,00 
regionalisierte Kosten der unterstellten Investitionen insgesamt = 271.498,00 € 
gesamter regionalisierter Kostenanteil der „gestaltbaren“ Maßnahmen ([a] + [c]) x Rf(Ik) = 271.498,00 € 

 
relative regionalisierte Neubaukosten   3.889,00 €/m² 
Wohn-/Nutzfläche × 151,00 m² 
regionalisierte Neubaukosten HK = 587.239,00 € 
relativer Anteil der zu erneuernden gestaltbaren Substanz NS = ([a] + [c]) x Rf(Ik) / HK  0,46 
Erstnutzungsfaktor  1,12 
 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennut-
zung (GEZ): 
GEZ = vorl. marktangepasster Sachwert x NS x (Erstnutzungsfaktor – 1) 
GEZ = 786.393,72 €  x 0,46 x (1,12 – 1) = 43.408,93 € 
 

Ermittlung des Wertzuschlags wegen der eingesparten anteiligen Schönheitsreparaturen: 
eingesparte Schönheitsreparaturen  219,00 €/m² 
Wohn-/Nutzfläche × 151,00 m² 
Kostenanteil × 15,0 Pkte/20 Pkte 
Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen = 24.801,75 € 
 

Gesamtwerteinfluss der unterstellten Modernisierungen u.ä.: 
gesamte abzuziehende Kosten für die unterstellten Maßnahmen ([a] + [b]) x Rf(Ik) − 271.498,00 € 
Werterhöhung wegen Gestaltungsmöglichkeit, Investitionen und Erst-/Eigennutzung + 43.408,93 € 
Werterhöhung wegen eingesparter anteiliger Schönheitsreparaturen + 24.801,75 € 
Ertragsausfälle infolge der unterstellten Modernisierungen u.ä. [g] − 0,00 € 
sonstige zustandsbedingte Werteinflüsse (Neuvermietungsaufwand etc.) [h] − 0,00 € 
Werteinfluss der unterstellten Modernisierungsmaßnahmen u.ä. [i] = −203.287,32 € 
 rd. −203.000,00 € 
   

Zur Information: kIM = Werteinfluss IM [i] / IKg; mit IKg = (([a] + [b]) x Rf(Ik)) + [g] + [h]) = 0,748 
 
Desweiteren war zu berücksichtigen, dass der Bodenrichtwert zum WE-ST nur noch 800 € beträgt und nach 
Erkenntnissen des Gutachterausschusses in [9] in Berlin seit dem Richtwertstichtag (01.01.2025) eine wei-
tere Verringerung der Bodenwerte von Bauland um durchschnittlich 5% des letzten BRW eingetreten ist. 
 
Zudem musste berücksichtigt werden, dass einerseits die anzusetzende Standardstufe lt. Modell (4) für das 
Gebäude offensichtlich unzutreffend (selbst nach Modernisierung zu hoch) ist und andererseits zwischen-
zeitlich im Vergleich zu den Modellvorgaben der Baupreisindex auf 189,6 gestiegen ist. Insgesamt ergibt 
sich dadurch (gemäß hier nicht dargestellter Nebenrechnung) eine Verringerung des vorläufigen marktange-
passten Sachwerts um rd. 22.000.  
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Abschließend musste noch die Entsorgung des im Gebäude befindlichen (insgesamt überalterten und nicht 
werthaltigen) Mobiliars, des Schuppens sowie des PKW Golf wertmindern einfließen. 
 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Unterstellte Modernisierungen  -203.000,00 € 
• Modernisierung /Schadstoffbehandlung  -203.000,00 €  
Weitere Besonderheiten   -109.660,00 € 
• BRW (-140 €/m²) -83.160,00 €  
• Modellkorrektur NHK  -22.000,00 €  
• Sperrmüllentsorgung -4.000,00 €  
• Entsorgung Pkw -500,00 €  
Summe -312.660,00 € 

 

6.3.4 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung   Einfamilienhaus 
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 1.005,00 €/m² BGF 
Berechnungsbasis   
• Brutto-Grundfläche (BGF) x  271,41 m² 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile +  27.000,00 € 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Basisjahr 
2010  

=  299.767,05 € 

Baupreisindex (BPI) 19.11.2025 (2010 = 100) x  179,0/100 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag  =  536.583,02 € 
Regionalfaktor x  1,000 
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag =  536.583,02 € 
Alterswertminderung   
• Modell   linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 
• Restnutzungsdauer (RND) 

  80 Jahre 
 55 Jahre 

• prozentual   31,25 % 

• Faktor x  0,6875 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen =  368.900,83 € 
 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)  368.900,83 € 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 0,00 € 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 368.900,83 € 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 535.000,00 € 
vorläufiger Sachwert = 903.900,83 € 
Sachwertfaktor × 0,87 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge  − 0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 786.393,72 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 312.660,00 € 
Sachwert  = 473.733,72 € 
 rd. 474.000,00 € 

 
Der Sachwert wurde zum WE-ST mit rd. 474.000,00 € ermittelt.  
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6.4 Vergleichswertermittlung 

6.4.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 
(vgl. Anlage 14) 
 
Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrieben. 
 
Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausrei-
chenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die 
Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugs-
größe (Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 
 
Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Objekten heranzuziehen, die mit dem zu bewer-
tenden Objekt hinreichend übereinstimmende Merkmale (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß der 
baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.) 
aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen.  
 
Eine hinreichende Übereinstimmung der Merkmale eines Vergleichsobjekts mit dem des Wertermittlungsob-
jekts liegt vor, wenn das Vergleichsobjekt hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in 
sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden kön-
nen.  

6.4.2 Wertansätze in der Vergleichswertermittlung 
zu 6.4.3 
Erfahrungswert 
Wird vom zuständigen Gutachterausschuss kein amtlicher Richtwert für derartige Objekte veröffentlicht, so 
kann die Vergleichswertermittlung hilfsweise auf der Basis eines Erfahrungswerts für mit dem Bewertungs-
objekt vergleichbare Grundstücke durchgeführt werden.  
 
Der Erfahrungswert wird hier als marktüblicher “Durchschnittswert“ aus Angaben des Gutachterausschusses 
(automatisierte Kaufpreissammlung AKS-online) über durchschnittliche Kaufpreise für Grundstücke mit mög-
lichst identischen Merkmalen (Abfrageparameter siehe nachfolgende Abbildung) gebildet und der der Ver-
gleichswertermittlung zu Grunde gelegt.  
 

 
 
Im Ergebnis der Abfrage zu Daten aus der Kaufpreissammlung standen 10 Kaufpreise von mit dem Bewer-
tungsobjekt in Lage und sonstigen Merkmalen (v. a. Bebauung mit derartigen Fertighäusern) in etwa ver-
gleichbaren Grundstücken zur Verfügung.  
 
Die relativen Kaufpreise wären noch einer Marktanpassung hinsichtlich im Zeitverlauf geänderter Verhält-
nisse zu unterziehen. Allerdings liegen für die Objektart keine verifizierbaren Daten vor, um die Kaufpreise 
dahingehend anzupassen. Im Übrigen lassen die Kauffälle in summarischer Betrachtung auch keine signifi-
kante Abhängigkeit der Preise vom Vertragsdatum innerhalb der gewählten Spanne erkennen.  
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Erläuterung der verwendeten Abkürzungen 
Abkürzung Merkmal Werte 
V-Datum Vertragsdatum  
SL Stadtlage  
PLZ Postleitzahl W = Westteil Berlins 
Gnr Hausnummer (anonymisiert) 
BGF Brutto-Grundfläche  
BRW Bodenrichtwert  
BW Bodenwert  
Fläche Grundstücksfläche  
Bauj Baujahr  
Kaufpreis bzw. KP Kaufpreis  
KP/BGF Kaufpreis je m² BGF  
(KP-BW)/BGF Gebäudewert je m² BGF  
KP/Fläche Kaufpreis je m² Grundstücksfläche  
BW/KP Wertanteil des Bodenwerts am Kaufpreis  

 
Abschließend errechnete sich ein durchschnittlicher Kaufpreis je m² Grundstücksfläche („Erfahrungswert“) 
von rd. 821 €/m². 
 

Anpassungen  
Hier werden, sofern möglich (Vorhandensein von Umrechnungskoeffizienten) durch Zu-/Abschläge Abwei-
chungen des Bewertungsobjekts hinsichtlich wertbestimmender Merkmale zum vorläufigen relativen Ver-
gleichswert (ermittelter Erfahrungswert) berücksichtigt, siehe Erläuterungen.  
 
Eine solche Anpassung kann vorliegend jedoch nicht stattfinden, da die dafür erforderlichen (aus dem Markt 
abgeleiteten) Anpassungsfaktoren oder Zeitreihen (E0) fast durchgängig nicht vorliegen oder die Ausprä-
gung der Merkmale der Vergleichseinheiten nicht bekannt ist. Die Aussagekraft der Berechnung ist daher 
diesbezüglich eingeschränkt. 
 
Lediglich eine Anpassung hinsichtlich des wegen eines höheren Bodenrichtwerts höheren Bodenwerts des 
Bewertungsobjekts einerseits (+ 12%, E1) und eines augenscheinlich schlechteren Zustands des Hauptge-
bäudes (sowie bei einigen der Vergleichsobjekte vorhandenen Garagen und Anbauten (-15%, E2) anderer-
seits wurde vorgenommen. Der Ansatz erfolgte im Wege sachverständiger Schätzung unter Berücksichti-
gung der durchschnittlichen Wertanteile von Boden und Bebauung. 
 
zu 6.4.4 
Zu-/Abschläge  
An dieser Stelle werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (gewichtet gemittelten) relativen Vergleichswert des 
Grundstücks berücksichtigt.  
 
Besonderheiten, die derartige Zu- bzw. Abschläge erfordern würden, wurden in vorliegendem Bewertungsfall 
nicht festgestellt. 
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Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

V Datum SI Piz StraßennamelHLl Gnr(hL) Rache 

10092024 W 14 H9 Gat TAer Straße XX 634 

29102024 W 14039 GrimmetshauienstraBe XX 614 

26082025 W 14089 UeUerStcrg XX 560 

25062024 XV 12307 RohrbachstraBe XX 505 

13092024 W 12309 Krontwrgstraße XX 513 

04092024 W 13505 Tannenhaherstraße XX 585 

BRW Bodenwcrt 

670 424 780 

610 368.745 

640 358.400 

670 338 350 

14022025 W 13503 Am Dachsbau 

19022025 TV 13503 

01042025 W 13503 

23072025 W 13467 

Schaufletpfad XX 500 

Schoutlerp'ad XX 607 

Oswrnsteig XX 648 

710 364.230 

680 397.800 

570 435 500 

670 335.000 

670 406.690 

660 427.680 

Bau) 

1977 

1971 

1972 

1975 

1971 

1974 

1972 

1977 

1973 

1974 

BCr Kaufpreis KP/BGF (KP BWJ.'BCF KP'flache BW/KP 

411 510 000 1241 

189 530.000 2804 

346 420.000 1214 

336 505 000 1503 

352 354.000 1006 

408 400.000 980 

400 620.000 1550 

25 1 410.000 1633 

346 459.000 1327 

387 575.000 1486 

207 634 0.83 

653 663 0.70 

178 750 0.85 

4« 1000 0.67 

29 690 1.03 

5 534 0.99 

461 954 0.70 

299 820 0.82 

151 756 0.89 

381 887 0.74 

Mittelwert 582 666 38S.718 1974 343 478.300 1474 300 821 0.81 
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Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb-
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. Dies war hier jedoch nicht der Fall. 
 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswert-
verfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie 
offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
 
Zu waren lediglich die Entsorgungs- und Beräumungskosten zu berücksichtigen. Die weiteren in der Sach-
wertermittlung gesondert angesetzten Positionen sind in den angesetzten Parametern (Vergleichspreise, an-
gepasster Erfahrungswert) bereits ausreichend eingeflossen bzw. es liegen diesbezüglich keine ausreichen-
den Anhaltspunkte für eine quantitative Schätzung vor. 
 

6.4.3 Anpassung des Erfahrungswerts  
Nachfolgend wird der Vergleichswert des Grundstücks auf der Basis eines auf der Grundlage der vom zu-
ständigen Gutachterausschuss mitgeteilten Vergleichskauffälle ermittelten „Erfahrungswerts“ ermittelt. 
 

I. Umrechnung des Vergleichsfaktors auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
Tatsächlicher beitragsrechtlicher Zustand des Erfahrungswerts   = frei  
beitragsfreier Erfahrungswert (Ausgangswert für weitere Anpassung) = 821,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Erfahrungswerts 
 Erfahrungswert Bewertungsobjekt Anpassungsfaktor Erläuterung 
Stichtag diverse 19.11.2025  × 1,000 E0 
III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen 
Bodenwert [€/m²] 387.000 448.000  × 1,120 E1 
Zustand durchschnittlich erheblich sanierungsbedürftig  × 0,850 E2 
vorläufiger objektspezifisch angepasster Erfahrungswert  = 781,59 €/m²  

 

6.4.4 Vergleichswertberechnung 

Ermittlung des Vergleichswerts  
vorläufiger objektspezifisch angepasster Erfahrungswert   781,59 €/m² 
Zu-/Abschläge relativ    0,00 €/m² 
objektspezifisch angepasster Erfahrungswert  = 781,59 €/m² 
Wohnfläche [m²]  × 594,00 m² 
Zwischenwert  = 464.264,46 € 
Zu-/Abschläge absolut    0,00 € 
vorläufiger Vergleichswert  = 464.264,46 € 
marktübliche Zu- oder Abschläge (gem. § 7 Abs. 2 ImmoWertV u.a.)    0,00 € 
marktangepasster vorläufiger Vergleichswert  = 464.264,46 € 
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale  - 4.500,00 € 
Vergleichswert  = 459.764,46 € 

rd. 460.000,00 € 
 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag 19.11.2025 mit rd. 460.000,00 € ermittelt.  
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6.5 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

6.5.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 
Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsver-
fahren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertver-
fahren auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb 
Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren 
führen deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 
 
Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von 
zwei Faktoren ab: 
• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-

tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 
• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrens-

ergebnisses erforderlichen Daten. 
 

6.5.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen als erworben. 
Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwer-
termittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert 
abgeleitet. 
 
Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Vergleichswertverfahrens von Inte-
resse. Zudem stehen die für eine marktkonforme Vergleichswertermittlung (Vergleichswerte, Indexreihen 
und Umrechnungskoeffizienten) erforderlichen Daten zur Verfügung. Das Vergleichswertverfahren wurde 
deshalb stützend angewendet. 
 

6.5.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
Der Sachwert wurde mit rd. 474.000,00 €,  
der Vergleichswert mit rd. 460.000,00 € ermittelt. 
 

6.5.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 
Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 ImmoWertV). 
Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für 
die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanis-
men und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit be-
stimmt. 
 
Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden 
Objektart wird deshalb dem Sachwert wie auch dem Vergleichswert das Gewicht 1,00 (a, c) beigemessen. 
 
Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter 
Qualität (genauer Bodenwert, örtlicher Sachwertfaktor) zur Verfügung. Bezüglich der erreichten Marktkonfor-
mität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren das Gewicht 0,70 (d) beigemessen. 
Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Vergleichswertverfahren in 
Form von mehreren hinreichend vergleichbaren Vergleichswerten (-preisen) zur Verfügung. Allerdings sind 
dabei einige wertbestimmende Parameter unbekannt (Modernisierungsstatus), zudem fehlen auch Faktoren 
zur Anpassung der Vergleichspreise an Zustandsmerkmale des Bewertungsobjekts. Bezüglich der erreich-
ten Marktkonformität des Vergleichswertverfahrens wird diesem deshalb das Gewicht 0,200 (v) beige-
messen.  
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Insgesamt erhalten somit 
das Sachwertverfahren das Gewicht   1,00 (c) × 0,70 (d) = 0,700, 
das Vergleichswertverfahren das Gewicht  1,00 (c) × 0,70 (d) = 0,200. 
 
Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 
[474.000,00 € x 0,700 + 460.000,00 € x 0,200] ÷ 0,900 = rd. 471.000,00 €. 
 

6.5.5 Verkehrswert 
Der lastenfreie Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 12209 Berlin Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf OT Lichterfelde, Lichtenfelder Ring 203, 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Lichterfelde 6655 1 

 

Gemarkung Flur Flurstück 
Lichterfelde 5 2866/3 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 19.11.2025 mit rd. 

 

471.000 € 
in Worten: vierhunderteinundsiebzigtausend Euro 

geschätzt. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, 
aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaub-
würdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Berlin, 10.12.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 

Dipl.- Betriebswirt (FH) Ing. Matthias Metzing MRICS  
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Hinweis zu außergewöhnlichen Einflüssen auf den Immobilienmarkt 
Die aktuelle Situation ist in Zusammenhang mit der seit Februar 2022 bestehenden Ukraine-Krise und den 
damit einhergehenden politischen und ökonomischen Entwicklungen mit höheren Risiken in vielen Wirt-
schaftsbereichen gekennzeichnet. Höchstwahrscheinlich wird auch der Immobilienmarkt in der einen oder 
anderen Weise beeinflusst. Vermutlich werden die bereits sichtbaren Folgen (u. a. Verknappung/Verteue-
rung von Energieträgern und anderen Rohstoffen, aufkommende Inflation i. V. m. steigenden Zinsen) nicht 
ohne Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und das dortige Preisniveau bleiben. 
 
Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt im Allgemeinen sind hinsichtlich der Ver-
mietungs- und Investmentmärkte, wie auch die individuellen Auswirkungen auf dem Teilmarkt des Bewer-
tungsobjektes im Speziellen, noch nicht abschließend bestimmbar. Trotz der genannten Umstände ist die 
Ermittlung von Verkehrswerten zum Bewertungsstichtag weiterhin möglich. Die momentanen Einschätzun-
gen über die aktuellen Wertverhältnisse müssen auf dem Grundstücksmarkt vor dem Hintergrund des der-
zeit unabsehbaren Fortgangs der internationalen Krisenprozesse getroffen werden. Die Einschätzungen un-
terliegen daher einer erhöhten Bewertungsunsicherheit. 
 
Aufgrund des weiterhin unklaren Einflusses, den die genannten Vorgänge auf die regionalen Immobilien-
märkte haben, wird eine intensive Beobachtung des Marktes und im Bedarfsfall eine regelmäßige Überprü-
fung des Bewertungsergebnisses empfohlen. Der Marktwert wurde mit den Erkenntnissen zum Wertermitt-
lungsstichtag nach besten Wissen abgeleitet. Spekulative Elemente wurden hier nicht berücksichtigt. 
 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung 
gestattet. 
 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts gemäß § 839a BGB. Die sonsti-
gen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadt-
plan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutach-
ten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffent-
licht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet 
ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsverstei-
gerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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7 Anhang 

7.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 
 

BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
BauO Bln 
Bauordnung Berlin 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wer-
termittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung  
 
ImmoWertA 
Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
GefStoffV 
Gefahrstoffverordnung  
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[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler  
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
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Köln, 2023 
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[9] Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin: Ad hoc Marktreport Ausgabe Dezember 2025, 

Berlin 2025 
 
[10] Schöner, H; Stöber, K: Grundbuchrecht, 16. Aufl., Verlag C. H. Beck, München 2020 
 
[11] Stöber, Kurt: Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), 23. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2022 
 
[12] Kröll, Ralf: Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, 5. Auflage, Werner Verlag, Köln, 

2015 
 
[13] IVD Berlin-Brandenburg; Wohnimmobilienpreisservice 2025/2026, Berlin 2025 
 
[14] WertermittlungsForum: WF-Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie (WMR), Richtlinie und Kommentar, 

Verlag Wertermittlungsforum, Sinzig, 2007 
 

7.3 Verwendete fachspezifische Software 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter GmbH, Sinzig entwickelten Software-
programms “Sprengnetter ProSa , Version 36” erstellt. Zur Ermittlung von Maßen aus den Bauzeichnungen 
kam die App “FixFoto4” der Fa. J. Koopmann Software zur Anwendung. Zur themenübergreifenden Daten-
recherche wurde die Software “ChatGPT” der Fa. OpenAI herangezogen. 
 

Daten aus dem Internet (Anbieter): 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen: https://gdi.berlin.de/viewer/main/ 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin: https://www.berlin.de/gutachterausschuss/ 
Sprengnetter Real Estate Services GmbH: https://shop.sprengnetter.de/ 
ongeo GmbH: www.ongeo.de – geobasiertes Daten-Service-Portal; 

 

7.4 beigezogene Dokumente / eingeholte Auskünfte 

Lfd. 
Nr. 

Art der Auskunft / des Dokuments 
ggf. Datum der Erstellung 

Quelle  
übergeben von  

Datum der Auskunft 
/ Eingang 

1  Grundbuchauszug Blatt 6655 
Stand: 10.07.2025 

ü. v. Auftraggeber 11.09.2025 

2  Auszug aus dem Liegenschaftskataster BA Steglitz-Zehlendorf 
FB Vermessung u. Kataster. 

07.10.2025 

3  Auskunft zu Bodenrichtwerten  Internet / BORIS 08.12.2025 

4  Auskunft aus dem Altlastenkataster  BA Steglitz-Zehlendorf 
Umwelt und Naturschutz 

13.10.2025 

5  Auskunft aus dem Baulastenverzeich-
nis  

BA Steglitz-Zehlendorf 
Bauaufsicht 

23.10.2025 

6  Auskunft planungsrechtliche 
 

BA Steglitz-Zehlendorf 
Stadtplanung 

23.10.2025 

7  Auskunft Denkmalschutz BA Steglitz-Zehlendorf 
Untere Denkmalschutzbehörde 

21.10.2025 

8  Auskunft Bodendenkmalschutz Landesdenkmalschutz Berlin 02.12.2025 

9  Auskunft Naturschutz BA Steglitz-Zehlendorf 
Umwelt u. Naturschutzamt 

11.11.2025 

10  Auskunft Erschließung  BZ Tempelhof-Schöneberg 
FB Straßen-u. Grünflächenverw. 

31.07.2025 

11  Auskünfte / Unterlagen von Beteiligten: 
Bauzeichnungen, Baubeschreibung, 
Energieausweis, div. Unterlagen  

Antragsgegner Herr B. 19.11.2025 
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7.5 Abkürzungsverzeichnis 

BGF: Bruttogrundfläche LZS: Liegenschaftszinssatz 
BNK: Baunebenkosten NF: Nutzfläche 
BPI: Baupreisindex NHK: Normalherstellungskosten 
BRI: Bruttorauminhalt OG: Obergeschoss 
BRW: Bodenrichtwert RND: Restnutzungsdauer 
BTB: Bewertungsteilbereich RoE: Rohertrag 
DG: Dachgeschoss SWF: Sachwertfaktor 
EG: Erdgeschoss TG: Teilgrundstück 
GAA: Gutachterausschuss uR: umbauter Raum 
GMB: Grundstücksmarktbericht WE-ST:  Wertermittlungsstichtag 
GND: Gesamtnutzungsdauer WF: Wohnfläche 
KG: Kellergeschoss WF/NF:  Wohn-/Nutzfläche 

 

8 Anlagen 

8.1 Verzeichnis der Anlagen 
Anlage  1: Auszug aus der Straßenkarte  
 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 
 
Anlage  2: Auszug aus der Liegenschaftskarte  
 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 
 
Anlage  3: Luftbild  
 mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 
 
Anlage  4: Auskunft zum Altlastenstatus 
 
Anlage  5: Auskunft zum Baulastenstatus 
 
Anlage  6: Auskunft zum Denkmalschutz 
 
Anlage  7: Auskunft zu Naturgefahren 
 
Anlage  8: automatisierter Fremdreport zur Makro- und Mikrolage 
 
Anlage  9: Auskunft zum Bodenrichtwert 
 
Anlage 10: Grundrisse und Schnitt 
 
Anlage 11: Berechnung der Brutto-Grundfläche und Überschlagsberechnung der Wohnfläche 
 
Anlage 12: Fotoübersichtsplan (Außenfotos) 
 
Anlage 13: Fotos 
 
Anlage 14: Wertermittlungsverfahren, Einführung, Begriffsbestimmungen und Verkehrswertableitung 
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Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
Umwelt- und Naljrichuhom-

BERLIN K 
Etaruoml StegMi *2«N«odo<f wn Beilin. Umtal 4& 14160 Betin 

Metzing Immobilien bewertixig 

Rykeslr. 26 

10405 Berlin 

Nur per E-Mail: 

info@metzing -immobl lenbewertung .de 

CeKhctawetan (brie angaben^ 

l.ntar 46 18 40 01 688/25 

►••rr EmtfroH 

Td_-**9X9029»5'.5fi 

F«k«<9 X 90799 617J 
FoHan Fmetot*$tx>*fcu9« ta J« 

l*a4man>M*e4e*w«^ 63, 

1416? ftounrOJB 

Bed*rb«tonw>Btaa>o*»»*«<W»!3g*iT 

umwettanit. txxta<öba-w-b«*li«-dc 

pe«i.iifMM9t$>ba*f7 b«rfh d« 

(ükMtoniBcta Zu^eh^MräRhung 

«jOfTMT? 6 3® Abwtz 1 iZ*vfG) 

Vetwtx^g: KW 90299-0 

*vw b»r<» M/tn-«ieçlli2'M6 «cal 

13 10 7025 

Grundstück Lichterfelder Ring 203 (Flur 5, FI»U 2866/3) in 12209 Bertin-Lichterfeldc 

Ihre Aniroge zur Auskunft aut dem Bodenbetastungskataster (BBK) vom 30.09.2025 

Ihr Zeichen: 0111-002/25 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Grundstück ist nicht im Bodenbclcshjngskataster das Londes Berlin eingetragen. Ergebnisse 

zu Boden und Grundwasserunfersuchungen liegen mir nicht vor. E« wurde bisher keine historische 

Recherche über frühere Nutzungen oder Ereignisse durchgcfuhrf, die Aussagen über mögliche 

Kontaminationen liefern könnten. Aus einer Recherche körnten sich Anhaltspunkte für schädliche 

Bodenveränderungen und Alllosten e'geben. 

Für Anfragen zum BBK verwenden Sie b-tte künftig nur roch das für alle Bert nor Umweltämter 

verwendbare besondere Wobformulor https://service.berlin.de/dienslleislung/353866/ oder 

das E-Moil-Postfcch umwettamt_boden@bo-szberlin.de. 

Wertere Informationen »um Bodenbelasfungskatasler erhalten Se ouf der Internetscite der 

Senatsverwoltung tu* Mobilhof, Verkehr, Kllmaschutz und Umwelt unter 
https://www.berlin.de/sen/uvli/umwett/bodeaschirtz-uod-oltlatten/nochsorgender-

bodenschulz-aHlasten/bodenbelaslungskatoster-bbk/. 

Mil Ireundlijhe 

im Au^pg 

n Grüßen 

.Emeholl 

i^twA'.iUV $ie>Bi42-Z*H*«.dM w**» ***** 4>haw»»»ii»iii»çM. 14I64R**** 
/ 0 bT’W «he« 

J V L ’«>ver«rb* 1«9. 62?. ■! 1 bMÄtr,-
C£ X» lOCSQOfXl i<lf VP* OC BF' <Cl>O£SiXKX 
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Bezirksomt Sieglitz-Zehlendorf von Berlin 

Stodtentwicklungsaml ■ Bot- und Wohnungsaufsichl -

Scrtwril StusMr-Zutileteod vm 8«rtn 

SraMurtvncHunoMKM - Bou- und WobnuicsoutecH • 141SC Burtn 

Metzing Immobilienbewerfung 

Sachverstondigenbüro Chartered Surveyor* 

Ryiestroße 26 

10405 Berlin 

BERLIN 1 

GmcSOttutecSu« (im«u,< auunbun] 

?M-?a?S«»6«WA21 

Hu-y Karakvsulu 

Tut 030/90299-7876 

Fai 030/90299-6445 

Kunor.lflro4urjk^be-i2-brrWj3u 

[Hirte lär Ootixnnolu nd utMVorischur 

&4"ovx) 

oauHXxBvnFvirteunavoaa^bo-ULb*- ' 

Md« 

(FluMran. Zugo^uurtelruns gwn I 3a 

tex.lV.ViGJ 

(ircte-ratu 1/3, 14163 Botin 

Grundstück: 

07.10.2025 

Bertin • Lichterfelde, Liehterletder Ring 203 - Flurstück 2866/3 -

Baulostenauskunft ■ Negativ-Bescheinigung -

Anlragsdatum: 06.10.2025 Eingang: 07.10.2025 

Ihr Zeichen: 0111 - 002/25 

Anlagen: • Negotivbescheinigung 

• Gebührenbesched 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für da* o. g. Grundstück ist keine Baulatt im Baulastenverzeichnis eingetragen. 

Die Erteilung von Auskünften au* dem Baulattenverzeichnis ist gebübrenpf ichtig. Die Höhe der zu ent¬ 

richtenden Gebühr entnehmen Se bitte dem beigefüglen Gebührenbescheid. 

Dio Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Vorgangsboarbeitung gesetzlich vorgese¬ 

hen und erforderlich. Ohne dose Angaben können wir Ihre Nachricht, Ihr Schreiben bzw. Ihren Antrag 

nicht bearbeiten. Ich bitte Sie, die auf unserer Inlernetseite unter httos7/vrww berlin c1e/bo-steglit2-zeh-

lendotf/polilifc-und-versraltung/aemler/sladtenlwicklLngsaml/bau-und-wohnungsaLfiichl/ar li • 

ke,.16637xho bereitgestellten Information über die Datenverarbeitung im Bereich Bauaufsicht zur 

Kenntnis zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Aultrag 

KarakuzuX 

fcriettww »wtomaeii (MMog *4 Dommsuq «o« 9 < 1? Ulw «cd noe» t/»r»*&onx4 

S Z«»l»r4orf, bm« S1, Bu» X10. MOL 101, 112, 11^ 118. 184, 285, 62i MWhiMtdoc« •• t 

loMMbœt »ML »AN* 0(36 '.0060000 1210 0034 02, 8C: 8f LA 06 » XXX 
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Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
Stadtcntwicklungsarnl 

Unter« Denkma.schutzbehörd« 

BMvWoirr StxJ-tlZo’ito-Axl vor Bor 14140 Bor«r 

Metzing ImmoMienbevrertxing 

Matthias Metzing 

R^testr. 26 

10405 Berlin 

BERLIN 
* 

Goochöltavichon (bHo a-tgtbooi 

Sxipl 34 -32/520/25 

HerrSdwamrn 

Tei. -49 3090299 2791 

Fau -49 3090299 7725 

MOTOUdt'omrieeo'U.bsrtn.de 

KreWr. 1A 14163 

Ruin C 206 

VomHU^: (030)90299 C 

xviw-b«rir ̂oA>a «togIRz roti orrdort 

20. Ortew 2025 

Grundstück Lichterfelder Ring 203, 12209 Bertin 

Flurstück: 2866/3 

h'e Anlage vom: 30.09.2025 

Sehr geehrter Herr Metzing, 

zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen mit, dass das Grundslücs lichlerfelder Ring 203 ncht in der 

Berliner Dcnsma.lisle verzeichnet st 

Auch in der unmittelbarer Umgebung des Grundstücks ist kein Eirtrag in der Berliner 

Denkmalliste verzeichnet. 

Für die Abfrage bodendenkmalphegcrischer Be ange setzen Sie sich aille mit dem 

Landesdenkmalomt Berlin, 

Klosterslr. 47, 10179 Bertin, 

Herr Ivo Hörricke 

Tel: (030) 90259 3651 

E-Mail: lvo.Hörnicke@lda.be'lin.de 

in Ve'bindung 

M t freundlichen Grüßen 

Im Auft'ag 

Schramm 

BwirUan* Stritt -Zehlendorf Botin, Oatbau» Z«M«ndo4 Kircht^aA« 1/3, 14163 Bwtin 

&&3'r«r»h«Uf Zuzana OtMf Boj'äIE, K^chtV.3, oder Öber den i*arkstatz an Baukrl A (Ftÿnhhl^ 

V^^rvanbr^^ $.&*, $1 [Z.H.ndcH]; 101, 112, 116,205,623, X10[$ 118(^0« 2«h*>dorf) 

DEM 100C OCOCIZIOOOMCC, »G BE LAW 8E XXX 
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ZURS Hochwassergefährdung 

12209 Berlin, Lichterfelder Ring 203 Geoport 
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Bild 1: BRW per 01.01.2023 
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Bild 2: BRW per 01.01.2025 
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Boden riettwede: 
Erstellungsdatum: 

gewäh te Adresse: 

01.01 2025 
10 122025 
Lichterfelder Ring 203 12209 Berlin Lichterfelde 

* Ä^Gradt.' 

i kga\ i\ 

T 

|P 

CM 
B 

F 
© 

8 

[ö 

|9| 

r>' 

5 
Fr 

G 

WO; 4 
Grünanlage 

Saebdaten zum Bodenrichtwert: 

BodenrichMüft (in Euro/m*) 800.00 

DodenricMwert-Nummer 1833 

Genwndo/ Stadt Borin 

Bezirk SlHgülz-Zonienckirl 

EntwicMjngszuStand Baueifes Land 

geowtstypacne Nutzungsart w - W0trçet)ie< 

gebwtstypiscliu G FZ 0.40 

Saniorungs t EntwicHungsmeßnahme 

Stichtag 01.01 2025 

Betlraguustand Beitrag&lrei nach BauGB 

G FZ-Umrechnungskoeftzianten • 

Htrwreo tun Dazri. 
In AumahmoMiton kanr n*n® B^WZonc mtfinvo Bcxwke bowihaltn Bei doeon Zonen wfitfjowets cor Bari* 
anoert<t. n der de BMenncnmeruoM uterMeoerd MOL 
Wr«er« E lÿtn tv den BatonnchhmOT in 9e*n finden $< ixtir «** Oeiün.d^'OvUiOiie^McnvM. 
© SonatKvnrwnlkrH] Lr StodtortivcMjng. Bauer une Wonnar. Abt W • GocattoTnaton • 



 

Dipl.- Betriebswirt (FH) Ing. Matthias Metzing  MRICS 
Sachverständiger für Immobilienbewertung 

  RICS Registered Valuer  CIS HypZert (F)    

 

AG Schöneberg 
Az.:76 K 42/25  

Bewertungsobjekt: mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück, 
Lichtenfelder Ring 203, 12209 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde 

Seite 49 

 

 

Anlage 11: Berechnung der Brutto-Grundfläche und  
Überschlagsberechnung der Wohnfläche 

Seite 1 von 1 
  

 
 

 
  

RICS 

Be
re

ch
nu

ng
 d
er

 G
eb

äu
de

-G
ru

nd
fl

äc
he

 

na
ch

 d
er

 d
e
m
 M
od
el
l 
de

r 
an
ge
se
tz
le
r 
N
H
K
 z
ug

ru
nd

e 
li

eg
en

de
n 
Be
re
ch
nu
ng
sv
or
sc
hr
iO
 

Di
e 
Be

re
ch

nu
ng

 e
rf

ol
gt

 a
us

 
H
 F
er

ti
gm

aß
en

 
O
 R
o
h
b
a
u
m
a
ß
e
n
 

0
 F
er
ti
g-
 u
nd
 R
o
h
b
a
u
m
a
ß
e
n
 

au
f 
de
r 
Gr

un
dl

ag
e 
vo

n 
□
 ö
rt
li
ch
em
 A
u
f
m
a
ß
 

H
 B
au
ze
ic
hn
un
ge
n 

□
 ö
rt
li
ch
em
 A
u
f
m
a
ß
 u
nd

 B
au

ze
ie

fe
tu

ng
en

 

Nr
 

G
e
s
c
h
o
s
s
/
 

' 
Fl

ac
he

n*
 

Gr
un
dr
is
se
be
ne
 

ia
kX

' 
/ 

. 
(♦

/•
] 

. 
S
o
n
d
e
r
e
n
»
 

La
ng

e 
Br
ei
te
 

Be
re

co
h 

im
) 

im
j 

Bn
rt
o-
Gr
ij
fK
Ha
cf
’ 
e 

Be
re

ic
h 
a 
od

er
 b
 

Be
re

rt
n 
a 

Be
re

ic
h 
b 

Be
re

ic
he

 
1 

K
G
 

. 
* 

, 
1,

00
 

8.
9C

C 
. 

9
S
7
C
 

<i 
çd

tr
 ü
 

89
.3

3 
2 

E
G
 

♦ 
1 
00
 

9
o
e
c
 

ic
c€
c 

ic
je
'ü
 

91
 C
M 

3 
D
G
 

♦ 
1 
03
 

9
0
C
C
 

1C
C0
O 

91
 &
 

S
u
m
m
»
 

Br
ut

lo
Or

un
df

lA
cb

» 
(B

er
et

ch
 (
a 
oc

te
r 
b)
 ♦
 

b)
 i
ns
ge
sa
mt
 

27
1.

41
 
2
7
1
4
1
 

m
1

Üb
er

sc
hl

ag
sb

er
ec

hn
un

g 
de

r 
Wo

hn
fl
äc
he
1

Ge
bä

ud
ed

at
en

 
G
e
M
u
c
e
a
r
t
:
 

An
za
hl
 V
nl

lg
es

ch
os

se
 

0
K
e
l
e
r
 

0
 T
re
pp
en
ha
us
 

B
G
F
 (
er
mt
le
lt
) 

E
F
H
 

1 27
1,

41
 m
»
 

D
a
c
h
g
e
s
c
h
o
s
s
 

□
 F
la

ch
da

ch
 

□
 n
ic
ht
 a
us
ge
ba
ut
 (
30

')
 

0
 a
us

ge
ba

ut
 (
mi
n 

30
*)

 

Nu
tz

fl
äc

he
nf

ak
to

r 
B
G
F
 !

 W
F
 

S
O
L
L
 n
oc
h 
Sp

re
ng

ne
tl

er
 

a
u
s
 e
rm
rt
te
lt
er
 B
G
F
 e
rg

ib
t 
si
ch
 ü
be
rs
ch
lä
gi

g 

W
F
/
N
F
 (
na
ch
 S
pr

en
gn

et
te

r)
: 

12
6.
83
 
Im
* 

rd
. 

12
7,

00
 
m
*
 

(n
ur

 E
G
i
O
C
.
 z
zg
l.
 z
u 
W
o
h
n
z
w
e
c
k
e
n
 a
us

ge
ba

ut
e 
Fl
äc
hc
o 
an

 K
el
er
go
sc
ho
ss
 u
nd

 T
er
ra
ss
e)
 

Se
it

e 
1 



 

Dipl.- Betriebswirt (FH) Ing. Matthias Metzing  MRICS 
Sachverständiger für Immobilienbewertung 

  RICS Registered Valuer  CIS HypZert (F)    

 

AG Schöneberg 
Az.:76 K 42/25  

Bewertungsobjekt: mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück, 
Lichtenfelder Ring 203, 12209 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde 

Seite 50 

 

 

Anlage 12: Fotoübersichtsplan (Außenfotos) 

Seite 1 von 1 
  

 

 

 

 
  

1 

3 

29 

8 

7 
2 

28 

32 

31 

4 

5 
6 

30 

RICS 

203 



 

Dipl.- Betriebswirt (FH) Ing. Matthias Metzing  MRICS 
Sachverständiger für Immobilienbewertung 

  RICS Registered Valuer  CIS HypZert (F)    

 

AG Schöneberg 
Az.:76 K 42/25  

Bewertungsobjekt: mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück, 
Lichtenfelder Ring 203, 12209 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde 

Seite 51 

 

Anlage 13: Fotos 

Seite 1 von 8  
    

  

  
Bild 1: Straßenansicht  

des Bewertungsobjekts 
Bild 2: Straßenansicht  

des Bewertungsobjekts 
  
  

  

  
Bild 3: Ansicht des Einfamilienhauses  

vom Garten aus 
Bild 4: Terrasse 
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Bild 5: Terrasse Bild 6: Ansicht des Einfamilienhauses  

vom Garten aus 
  
  

  

  
Bild 7: Ansicht des Einfamilienhauses  

von der Straße aus 
Bild 8: Hauseingang 

 

  

RICS 

SW 

•5 

it-- -

s' 

ni; 
Illi...» 



 

Dipl.- Betriebswirt (FH) Ing. Matthias Metzing  MRICS 
Sachverständiger für Immobilienbewertung 

  RICS Registered Valuer  CIS HypZert (F)    

 

AG Schöneberg 
Az.:76 K 42/25  

Bewertungsobjekt: mit Einfamilienhaus bebautes Grundstück, 
Lichtenfelder Ring 203, 12209 Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde 

Seite 53 

 

Anlage 13: Fotos 

Seite 3 von 8  
    

 

 
  

Bild 9: Flur EG Bild 10: Flur EG 

  
  

  

  
Bild 11: Küche Bild 12: Wohnzimmer 
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Bild 13: Schlafzimmer Bild 14: Bad/WC EG 

  
  

 

 

  
Bild 15: Geschosstreppe EG-DG Bild 16: Vorraum/Flur DG 
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Bild 17: Zimmer DG Bild 18: Bad/WC DG 

  
  

  

  
Bild 19: Einklapptreppe in den Spitzboden Bild 20: Spitzboden 
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Bild 21: Kellertreppe Bild 22: Hauswirtschaftsraum im KG 

  
  

 

 
  

Bild 23: Hobbyraum im KG Bild 24: Kombi-Heizkessel (KG) 
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Bild 25: Heizöltank (KG) Bild 26: Werkstatt (KG) 

  
  

  

  
Bild 27: Abstellraum (KG) Bild 28: Grundstückszufahrt 
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Bild 29: Garten Bild 30: Garten 

  
  

  

  
Bild 31: Zufahrt zum Garten Bild 32: Schuppen 
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Anlage 11: Wertermittlungsverfahren, Einführung, Begriffsbestimmungen und 
Verkehrswertableitung 

 
Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungs-
verfahren 
Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert 
(Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung be-
zieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach 
den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächli-
chen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffen-
heit und der Lage des Grundstücks oder des 
sonstigen Wertermittlungsobjekts ohne Rück-
sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Ver-
hältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen 
möglichst marktkonformen Wert des Grund-
stücks (d.h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis 
im nächsten Kauffall) zu bestimmen.  
 
Zur Verkehrswertermittlung bieten die einschlä-
gige Literatur und die Wertermittlungsvorschrif-
ten (insbesondere die Immobilienwertermitt-
lungsverordnung – ImmoWertV 21) mehrere 
Verfahren an. Die möglichen Verfahren sind je-
doch nicht in jedem Bewertungsfall alle gleich-
ermaßen gut zur Ermittlung marktkonformer 
Verkehrswerte geeignet. Es ist deshalb Aufgabe 
des Sachverständigen, das für die konkret anste-
hende Bewertungsaufgabe geeignetste (oder 
besser noch: die geeignetsten) Wertermittlungs-
verfahren auszuwählen und anzuwenden. 
 
Nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 sind 
zur Ermittlung des Verkehrswerts  
• das Vergleichswertverfahren,  
• das Ertragswertverfahren und 
• das Sachwertverfahren 
oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen 
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21). Die Verfah-
ren sind nach der Art des Wertermittlungsob-
jekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogen-
heiten und den sonstigen Umständen des Einzel-
falls zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 
Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21). 
 
Die in der ImmoWertV 21 geregelten drei klas-
sischen Wertermittlungsverfahren (das Ver-
gleichs-, das Ertrags- und das Sachwertverfah-
ren) liefern in Deutschland -wie unten noch aus-
geführt wird- grundsätzlich die marktkonforms-
ten Wertermittlungsergebnisse.  
 
Die Begründung der Wahl der anzuwendenden 
Wertermittlungsverfahren basiert auf der Be-
schreibung und Beurteilung der für marktorien-
tierte Wertermittlungsverfahren verfügbaren 
Ausgangsdaten (das sind die aus dem Grund-
stücksmarkt abgeleiteten Vergleichsdaten für 
marktkonforme Wertermittlungen) sowie der 
Erläuterung der auf dem Grundstücksteilmarkt, 
zu dem das Bewertungsgrundstück gehört, im 
gewöhnlichen (Grundstücks)Marktgeschehen 
bestehenden üblichen Kaufpreisbildungsmecha-
nismen und der Begründung des gewählten Un-
tersuchungsweges. Die Begründung der Wahl 
der angewendeten Wertermittlungsverfahren 
dient deshalb vorrangig der „Nachvollziehbar-
keit” dieses Verkehrswertgutachtens. 
 
 

Allgemeine Kriterien für die Eignung der 
Wertermittlungsverfahren 
Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzu-
wendenden Wertermittlungsverfahren sind:  
• Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der 

Verfahren sollen den in diesem Grundstücks-
teil-markt vorherrschenden Marktüberlegun-
gen (Preisbildungsmechanismen) entspre-
chen. 

• Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten 
mindestens zwei möglichst weitgehend vonei-
nander unabhängige Wertermittlungsverfah-
ren angewendet werden. Das zweite Verfah-
ren dient zur Überprüfung des ersten Verfah-
rensergebnisses (unabhängige Rechenprobe; 
Würdigung dessen Aussagefähigkeit; Redu-
zierung der Risiken bei Vermögensdispositio-
nen des Gutachtenverwenders und des Haf-
tungsrisikos des Sachverständigen). 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, 
den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 
BauGB, d.h. den im nächsten Kauffall am 
wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, 
möglichst zutreffend zu ermitteln. Die Bewer-
tung inkl. Verfahrenswahl ist deshalb auf die 
wahrscheinlichste Grundstücksnutzung nach 
dem nächsten (nötigenfalls fiktiv zu unterstel-
lenden) Kauffall abzustellen (Prinzip: Orien-
tierung am „gewöhnlichen Geschäftsverkehr” 
im nächsten Kauffall). Die einzelnen Verfah-
ren sind nur Hilfsmittel zur Schätzung dieses 
Wertes. Da dieser wahrscheinlichste Preis 
(Wert) am plausibelsten aus für vergleichbare 
Grundstücke vereinbarten Kaufpreisen abzu-
leiten ist, sind die drei klassischen deutschen 
Wertermittlungsverfahren (ihre sachrichtige 
Anwendung vorausgesetzt) verfahrensmäßige 
Umsetzungen des Preisvergleichs. Diesbezüg-
lich ist das Verfahren am geeignetsten und 
vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts 
heranzuziehen, dessen für marktkonforme 
Wertermittlungen erforderliche Daten (i. S d. 
§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 
2 ImmoWertV 21) am zuverlässigsten aus 
dem Grundstücksmarkt (d.h. aus vergleichba-
ren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. zur 
Verfügung stehen. 

 
Für die drei klassischen deutschen Wertermitt-
lungsverfahren werden nachfolgend die den 
Preisvergleich (d.h. die Marktkonformität ihrer 
Ergebnisse) garantierenden Größen sowie die in 
dem jeweiligen Verfahren die Preisunterschiede 
am wesentlichsten bestimmenden Einflussfakto-
ren benannt: 
• Vergleichswertverfahren: 
Marktanpassungsfaktor: Vergleichskaufpreise, 
Einflussfaktoren: Kenntnis der wesentlichen 
wertbestimmenden Eigenschaften der Ver-
gleichsobjekte und des Bewertungsobjekts, Ver-
fügbarkeit von diesbezüglichen Umrechnungs-
koeffizienten -Vergleichskaufpreisverfahren, 
oder geeignete Vergleichsfaktoren (z.B. hinrei-
chend definierte Bodenrichtwerte oder Ver-
gleichsfaktoren für Eigentumswohnungen) -
Vergleichsfaktorverfahren-. 
 
 
 
 

• Ertragswertverfahren: 
Marktanpassungsfaktor: Liegenschaftszinssätze,  
vorrangige Einflussfaktoren: ortsübliche und 
marktüblich erzielbare Mieten; 
• Sachwertverfahren: 
Marktanpassungsfaktor: Sachwertfaktoren,  
vorrangige Einflussfaktoren: Bodenwerte/Lage 
und (jedoch nachrangig) ein plausibles System 
der Herstellungskostenermittlung.  
 
Hinweis: Grundsätzlich sind alle drei Verfahren (Ver-
gleichs-, Ertrags- und Sachwertverfahren) gleichwer-
tige verfahrensmäßige Umsetzungen des Kaufpreisver-
gleichs; sie liefern gleichermaßen (nur) so marktkon-
forme Ergebnisse, wie zur Ableitung der vorgenannten 
Daten eine hinreichend große Zahl von geeigneten 
Marktinformationen (insbesondere Vergleichskauf-
preise) zur Verfügung standen. 
 

Bodenwertermittlung 
Die Preisbildung für den Grund und Boden ori-
entiert sich im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
vorrangig an den allen Marktteilnehmern (z.B. 
durch Vergleichsverkäufe, veröffentlichte Bo-
denrichtwerte, aber auch Zeitungsannoncen und 
Maklerexposés) bekannt gewordenen Informati-
onen über Quadratmeterpreise für unbebaute 
Grundstücke. 
 
Der Bodenwert ist deshalb (auch in den Verfah-
ren zur Bewertung bebauter Grundstücke, dort 
getrennt vom Wert der Gebäude und der Außen-
anlagen) i.d.R. auf der Grundlage von Ver-
gleichskaufpreisen (§ 16 ImmoWertV) zu ermit-
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das 
Grundstück unbebaut wäre). 
 
Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so kön-
nen diese neben oder ergänzend zu den Ver-
gleichskaufpreisen zur Bodenwertermittlung 
herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 
21). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie 
hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maß-
geblichen Stichtag und hinsichtlich Repräsenta-
tivität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutref-
fend abbilden und etwaige Abweichungen in 
den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wert-
beeinflussende Abweichungen der Grundstücks-
merkmale des Wertermittlungsobjekts berück-
sichtigt werden können. (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Im-
moWertV 21). Zur Ableitung und Veröffentli-
chung von Bodenrichtwerten aus realisierten 
Kaufpreisen sind die Gutachterausschüsse ver-
pflichtet (§ 193 Abs. 5 i. V m. § 196 Abs. 1 Satz 
1 BauGB). Der BRW ist bezogen auf den Quad-
ratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: 
€/m² Grundstücksfläche). 
 
Abweichungen des zu bewertenden Grund-
stücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem 
Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflus-
senden Merkmalen, wie Erschließungszustand, 
spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt, 
aber auch Abweichungen des Wertermittlungs-
stichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichs-
grundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bo-
denrichtwert abgeleitet wurde, bewirken i.d.R. 
entsprechende Abweichungen seines Boden-
werts von dem Vergleichskaufpreis bzw. dem 
Bodenrichtwert (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 Im-
moWertV 21).  
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Sachwertverfahren 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im 
Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 Im-
moWertV 21 beschrieben. Der Sachwert wird 
demnach aus der Summe des Bodenwerts und 
den Sachwerten der auf dem Grundstück vor-
handenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und 
bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 Im-
moWertV 21) sowie ggf. den Auswirkungen der 
zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen be-
sonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-
male abgeleitet.  
 
Der Bodenwert ist gemäß §§ 24 – 26 Im-
moWertV 21 getrennt vom Sachwert der Ge-
bäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichs-
wertverfahren grundsätzlich so zu ermitteln, wie 
er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 
 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen 
(inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be-
triebs-) Einrichtungen und sonstiger Vorrichtun-
gen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher 
Herstellungskosten unter Berücksichtigung der 
jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Ob-
jektart, Gebäudestandard und Restnutzungs-
dauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 
 
Ggf. kann der Zeitwert untergeordneter Ge-
bäude(-teile) auch anhand von Erfahrungswer-
ten für durchschnittliche Herstellungskosten 
vergleichbarer Bauwerke zur Vereinfachung 
pauschal geschätzt werden.  
 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen 
wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig 
miterfasst worden ist, entsprechend der Vorge-
hensweise für die Gebäude i. d. R. auf der 
Grundlage von durchschnittlichen Herstellungs-
kosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch 
sachverständige Schätzung (vgl. § 37 Im-
moWertV 21) ermittelt. 
 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sach-
wert der baulichen Anlagen und vorläufigem 
Sachwert der baulichen Außenanlagen und 
sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sach-
wert des Grundstücks. 
 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sach-
wert ist anschließend hinsichtlich seiner Reali-
sierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Markt-
lage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i. d. R. 
eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor er-
forderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, 
d. h. aus den Verhältnissen von realisierten Ver-
gleichskaufpreisen und für diese Vergleichsob-
jekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Sub-
stanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ 
des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis 
erst zum marktangepassten vorläufigen Sach-
wert des Grundstücks und stellt damit den 
„wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sach-
wertermittlung dar.  
 
Begriffe im Sachwertverfahren 
Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der 
baulichen Anlagen werden durch Multiplikation 
der Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes 
mit Normalherstellungskosten (NHK) für ver-
gleichbare Gebäude ermittelt. 

 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstel-
lungskosten sind noch die Werte von besonders 
zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen 
(Betriebs-) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
 
Baukostenregionalfaktor 
Der Baukostenregionalfaktor (BKRf) beschreibt 
das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen 
zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. 
Durch ihn werden die durchschnittlichen Her-
stellungskosten an das örtliche Baukostenniveau 
angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Re-
gionalfaktor bezeichnet. 
 
Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren 
auf Auswertungen von reinen Baukosten für 
Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und 
Gebäudestandard. Sie werden für die Werter-
mittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr 
zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines 
einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend 
genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der 
Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit kon-
stanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich 
gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsicht-
lich der Einordnung des jeweiligen Bewertungs-
objekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sam-
meln kann. Die Normalherstellungskosten besit-
zen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-
Grundfläche“ oder „€/m² Wohnfläche“ des Ge-
bäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 
 
Normgebäude, besonders zu veranschlagende 
Bauteile 
Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden 
einige den Gebäudewert wesentlich beeinflus-
senden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude 
ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermitt-
lung mit „Normobjekt“ bezeichnet. Zu diesen 
bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten 
Gebäudeteilen gehören insbesondere Kellerau-
ßentreppen, Eingangstreppen und Eingangs-
überdachungen, u. U. auch Balkone und Dach-
gauben. 
 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zu-
sätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten 
durch-schnittlichen Herstellungskosten (i. d. R. 
errechnet als „Normalherstellungskosten x Flä-
che“) durch Wertzuschläge besonders zu be-
rücksichtigen. 
 
Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur 
Gebäude mit – wie der Name bereits aussagt – 
normalen, d. h. üblicherweise vorhandenen bzw. 
durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im 
Bewertungsobjekt vorhandene und den Gebäu-
dewert erhöhende besondere Einrichtungen sind 
deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK ermit-
telten durchschnittlichen Herstellungskosten 
(oder Zeitwert) des Normobjektes zu berück-
sichtigen. 
 
Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb 
innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattun-
gen und i. d. R. fest mit dem Gebäude verbun-
dene Einrichtungen zu verstehen, die in ver-
gleich-baren Gebäuden nicht vorhanden sind. 
Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festle-
gung des Gebäudestandards miterfasst und dem-
zufolge bei der Ableitung der Normalherstel-
lungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im 
Einfamilienhaus). 

 
Befinden sich die besonderen Einrichtungen in 
Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, 
spricht man auch von besonderen Betriebsein-
richtungen. 
 
Baunebenkosten  
(Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. 
auch die Baunebenkosten (BNK), welche als 
„Kosten für Planung, Baudurchführung, behörd-
liche Prüfung und Genehmigungen“ definiert 
sind. Die Baunebenkosten sind daher in den hier 
angesetzten durchschnittlichen Herstellungskos-
ten bereits enthalten. 
 
Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters 
(Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem 
linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der 
ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Ge-
bäudes und der jeweils modellhaft anzusetzen-
den Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichba-
rer Gebäude ermittelt. 
 
Gesamtnutzungsdauer 
Wie auch bei der Restnutzungsdauer ist hier die 
übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Ge-
samtnutzungsdauer (GND) gemeint – nicht die 
technische Standdauer, die wesentlich länger 
sein kann. Die Gesamtnutzungsdauer ist objek-
tartspezifisch definiert, nach der vorherrschen-
den Meinung wird z. B. die wirtschaftliche 
GND von Wohngebäuden auf 60 bis 80 Jahre 
begrenzt. 
 
Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. 
 § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl 
der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussicht-
lich noch wirtschaftlich genutzt werden kann.  
 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung 
die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdau-
er' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am 
Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese 
wird allerdings dann verlängert (d. h. das Ge-
bäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungs-
objekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermitt-
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbei-
ten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus so-
wie zur Modernisierung in der Wertermittlung 
als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
 
Außenanlagen (§ 37 ImmoWertV 21) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche 
mit dem Grundstück fest verbundene bauliche 
Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungs-
anlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur 
Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefes-
tigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbe-
sondere Gartenanlagen). 
 
Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen 
Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrs-
wert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h. 
am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu 
ermitteln. 
 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergeb-
nis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel 
nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen iden-
tisch.   
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Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger 
Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an 
den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grund-
stücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch an-
gepassten Sachwertfaktors. 
 
Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 
3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position in-
ner-halb der Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 
1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der 
Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesent-
lichen schadensfreien Objekten abgeleitet wer-
den. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wer-
termittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufi-
gen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts 
(bzw. des Objekts zunächst ohne Berücksichti-
gung besonderer objektspezifischer Grund-
stücksmerkmale) angewendet werden. Erst an-
schließend dürfen besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Ab-
schläge am marktangepassten vorläufigen Sach-
wert berücksichtigt werden. Durch diese Vorge-
hensweise wird die in der Wertermittlung erfor-
derliche Modellkonformität beachtet.  
 
Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche 
Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen ent-
sprechenden, nach den Vorschriften der Im-
moWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sach-
werte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig ge-
gliedert nach der Objektart (er ist z. B. für Ein-
familienhausgrundstücke anders als für Ge-
schäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in 
wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Boden-
wertniveau höher als in wirtschaftsschwachen 
Regionen) und der Objektgröße.  
 
Durch die sachrichtige Anwendung des aus 
Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgelei-
teten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren 
ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerk-
male (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abwei-
chenden individuellen Eigenschaften des Be-
wertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom nor-
malen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche 
Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterun-
gen), grundstücksbezogene Rechte und Belas-
tungen oder Abweichungen von den marktüb-
lich erzielbaren Erträgen). 
 
Baumängel und Bauschäden  
(§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. 
R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie kön-
nen sich auch als funktionale oder ästhetische 
Mängel durch die Weiterentwicklung des Stan-
dards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhal-
tungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln 
zurückzuführen. 
 
 
 
 

 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die 
diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer 
Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung 
kann durch pauschale Ansätze oder auf der 
Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen 
Kostenermittlungen erfolgen. 
 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. 
die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur 
überschlägig schätzen, da nur zerstörungsfrei – 
augenscheinlich untersucht wird, 
grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung 
erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sach-
verständigen für Schäden an Gebäuden notwen-
dig). 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung 
allein aufgrund der Mitteilung von Auftragge-
ber, Mieter etc. und darauf basierenden Inau-
genscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche 
differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, 
chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla-
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
 
Ertragswertverfahren 
Das Modell der Ertragswertermittlung ist in den 
§§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 
 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den 
marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(insbesondere Mieten und Pachten) aus dem 
Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als 
Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den (Er-
trags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Rein-
ertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Roher-
trag abzüglich der Aufwendungen, die der Ei-
gentümer für die Bewirtschaftung einschließlich 
Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss 
(Bewirtschaftungskosten). 
 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überle-
gung, dass der dem Grundstückseigentümer ver-
bleibende Reinertrag aus dem Grundstück die 
Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des da-
für gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb 
wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch 
Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  
 
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für 
ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung 
für den Grund und Boden als auch für die auf 
dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbe-
sondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. 
Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden 
gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. un-
zerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) 
Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen 
Anlagen zeitlich begrenzt.  
 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Ge-
bäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichs-
wertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 
21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich er-
geben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 
 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertrags-
anteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts 
mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. Der 
Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren-
tenrate des Bodenwerts dar.  

 
Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen 
entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Dif-
ferenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ 
abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bo-
dens“. 
 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen und 
sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung 
(d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des 
(Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonsti-
gen Anlagen unter Verwendung des Liegen-
schaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer er-
mittelt. 
 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der 
Summe von „Bodenwert“ und „Wert der bauli-
chen und sonstigen Anlagen“ zusammen. 
 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische 
Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung 
des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksich-
tigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertrags-
werts aus dem vorläufigen Ertragswert sachge-
mäß zu berücksichtigen. 
 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere 
durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgelei-
teten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreis-
vergleich dar. 
 
Begriffe im Ertragswertverfahren 
Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemä-
ßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung 
marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grund-
stück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von 
den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnah-
memöglichkeiten des Grundstücks (insbeson-
dere der Gebäude) auszugehen. 
 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstü-
cken oder Grundstücksteilen von den üblichen, 
nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten 
ab und/oder werden für die tatsächliche Nut-
zung von Grundstücken oder Grundstücksteilen 
vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, 
sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst 
die für eine übliche Nutzung marktüblich erziel-
baren Erträge zugrunde zu legen. 
 
Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich 
entstehende Aufwendungen, die für eine ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige 
Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Ge-
bäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirt-
schaftungskosten umfassen die Verwaltungskos-
ten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall-
wagnis und die Betriebskosten.  
 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere 
das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, 
die durch uneinbringliche Rückstände von Mie-
ten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder 
durch vorübergehenden Leerstand von Raum, 
der zur Vermietung, Verpachtung oder sonsti-
gen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst 
auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten 
einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung 
eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 
Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. 
BV).  
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Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom 
Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten (-an-
teile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer 
zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum ange-
setzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt wer-
den können.  
 
Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und  
§ 34 ImmoWertV 21 
Der Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse 
am Wertermittlungsstichtag bezogene (Ein-
mal)Betrag, der der Summe aller aus dem Ob-
jekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinses-
zinsen entspricht. Die Einkünfte aller während 
der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – 
abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Werter-
mittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzuset-
zen mit dem Ertragswert des Objekts.  
 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und 
sonstigen Anlagen die (wirtschaftliche) Restnut-
zungsdauer anzusetzen, für den Grund und Bo-
den unendlich (ewige Rente). 
 
Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2  
ImmoWertV 21) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße 
im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grund-
lage geeigneter Kaufpreise und der ihnen ent-
sprechenden Reinerträge für mit dem Bewer-
tungsgrund-stück hinsichtlich Nutzung und Be-
bauung gleichartiger Grundstücke nach den 
Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als 
Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 
ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonfor-
men) Liegenschaftszinssatzes für die Werter-
mittlung im Ertragswertverfahren stellt somit si-
cher, dass das Ertragswertverfahren ein markt-
konformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrs-
wert entspricht.  
 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der 
Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfah-
rens. Durch ihn werden die allgemeinen Wert-
verhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, 
soweit diese nicht auf andere Weise berücksich-
tigt sind. 
 
Vergleichswertverfahren 
Das Modell für die Ermittlung des Vergleichs-
werts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 be-
schrieben. 
 
Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens 
sind gem. § 25 ImmoWertV 21 Vergleichspreise 
solcher Grundstücke heranzuziehen, die hin-
sichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merk-
male mit dem zu bewertenden Grundstück hin-
reichend übereinstimmen (Vergleichsgrundstü-
cke). Finden sich in dem Gebiet, in dem das 
Grundstück gelegen ist, nicht genügend Ver-
gleichspreise, können auch Vergleichsgrundstü-
cke aus vergleichbaren Gebieten herangezogen 
werden. 
 
Weichen die wertbeeinflussenden Merkmale der 
Vergleichsgrundstücke oder der Grundstücke, 
für die Vergleichsfaktoren bebauter Grundstü-
cke abgeleitet worden sind, vom Zustand des zu 
bewertenden Grundstücks ab, so ist dies nach 
Maßgabe des § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 Im-
moWertV 21 durch Zu- oder Abschläge oder in 
anderer geeigneter Weise zu berücksichtigen.  

Dies gilt auch, soweit die den Preisen von Ver-
gleichsgrundstücken zu Grunde liegenden allge-
meinen Wertverhältnisse von denjenigen am 
Wertermittlungsstichtag abweichen. Dabei sol-
len vorhandene Indexreihen (vgl. § 18 Im-
moWertV 21) und Umrechnungskoeffizienten 
(vgl. § 19 ImmoWertV 21) heran-gezogen wer-
den. 
 
Bei bebauten Grundstücken können neben oder 
anstelle von Vergleichspreisen insbesondere 
Vergleichsfaktoren herangezogen werden. Zur 
Ermittlung von Vergleichsfaktoren für bebaute 
Grundstücke sind Vergleichspreise gleichartiger 
Grundstücke heranzuziehen. Gleichartige 
Grundstücke sind solche, die insbesondere nach 
Lage und Art und Maß der baulichen Nutzung 
sowie Größe und Alter der baulichen Anlagen 
vergleichbar sind. Diese Vergleichspreise kön-
nen insbesondere auf eine Flächeneinheit des 
Gebäudes bezogen werden. Der Vergleichswert 
ergibt sich durch Multiplikation der Bezugsein-
heit des zu bewertenden Grundstücks mit dem 
nach § 20 ImmoWertV 21 ermittelten Ver-
gleichsfaktor; Zu- oder Abschläge nach § 9 Abs. 
1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 sind dabei zu 
berücksichtigen. 
 
Besonderheiten und Begriffe des Vergleichs-
wertverfahrens für die Bewertung von Woh-
nungs- und Teileigentum  
 
Richtwert 
Richtwerte (Vergleichsfaktoren) für Wohnungs- 
oder Teileigentume sind durchschnittliche, auf 
ei-ne geeignete Bezugseinheit bezogene Werte 
für Wohnungs- oder Teileigentume mit be-
stimmten wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen. Diese Richtwerte können der Er-
mittlung des Vergleichswerts zugrunde gelegt 
werden (vgl. § 24 Abs. 1 ImmoWertV 21). Ein 
gemäß § 20 ImmoWertV 21 für die Wertermitt-
lung geeigneter Richtwert für Wohnungs- oder 
Teileigentume muss jedoch hinsichtlich der sei-
nen Wert wesentlich beeinflussenden Zustands-
merkmale hinreichend bestimmt sein. 
 
Mehrere Vergleiche 
Für die Vergleichswertermittlung können gem. 
§ 25 ImmoWertV 21 neben Richtwerten (i. d. R. 
absolute) geeignete Vergleichspreise für Woh-
nungs- oder Teileigentum herangezogen wer-
den. Für die Vergleichswertermittlung wird ein 
Vergleichspreis als relativer Vergleichspreis 
(pro m² WF/NF) an die allgemeinen Wertver-
hältnisse und die wertbeeinflussenden Zustands-
merkmale des Bewertungsobjekts angepasst. 
Der sich aus den angepassten, (ggf. gewichtet) 
gemittelten Vergleichspreisen und/oder Richt-
werten ergebende vorläufige relative Ver-
gleichswert wird der Ermittlung des Vergleichs-
werts des Wohnungs- oder Teileigentums zu 
Grunde gelegt. 
 
Erfahrungswert 
Wird kein geeigneter Richtwert für Wohnungs- 
oder Teileigentum veröffentlicht und liegen 
keine Vergleichspreise für Wohnungs- oder Tei-
leigentum vor, so kann die Vergleichswerter-
mittlung hilfsweise auf der Basis eines Erfah-
rungswerts für mit dem Bewertungsobjekt ver-
gleichbares Wohnungs- oder Teileigentum 
durchgeführt werden.  
 
 

Der Erfahrungswert wird als marktüblicher 
„Durchschnittswert aus Erfahrungswissen des 
Sachverständigen“ der Vergleichswertermitt-
lung zu Grunde gelegt. 
 
Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen 
(gewichtet gemittelten) relativen Vergleichswert 
des Wohnungs- oder Teileigentums berücksich-
tigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vor-
handenen abweichenden Zuordnung von Son-
dernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und 
der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zu 
Grunde liegenden Vergleichsobjekte begründet. 
 
Marktanpassung 
Ist durch die Ableitung des vorläufigen berei-
nigten Vergleichswerts auf der Basis von markt-
konformen Vergleichspreisen, eines Richtwerts 
und/oder eines Erfahrungswerts die Lage (das 
Kauf-preisniveau) auf dem Grundstücksmarkt 
für Wohnungs- und Teileigentum am Werter-
mittlungs-stichtag bereits hinreichend berück-
sichtig, ist eine zusätzliche Marktanpassung 
nicht erforderlich. Sind jedoch beispielsweise 
(kurzfristige) Marktveränderungen eingetreten, 
die in die Bewertungs-ansätze (insb. Vergleichs-
preise, Richtwert, Erfahrungswert) noch nicht 
eingeflossen sind, sind diese durch eine sachge-
mäße Marktanpassung nach Maßgabe des § 7 
Abs. 2 ImmoWertV 21 zu berücksichtigen. 
 
Verkehrswertableitung aus den Verfahrens-
ergebnissen 
Nach § 6 Abs. 4 ImmoWertV 21 ist der Ver-
kehrswert (Marktwert) aus den Ergebnissen die-
ser Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewich-
tung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten 
 
„Ergebnis“ des herangezogenen Verfahrens sind 
der Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert des 
Grundstücks, die nach den Vorschriften des 
Teils 3 der ImmoWertV 21 unter ergänzender 
Berücksichtigung der allgemeinen Wertverhält-
nisse auf dem Grundstücksmarkt sowie der be-
sonderen objektspezifischen Grundstücksmerk-
male nach Maßgabe der §§ 7 und 8 ImmoWertV 
21 ermittelt wurden. 
 
Der Abschnitt „Verfahrenswahl“ dieses Ver-
kehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermitt-
lung des Verkehrswerts herangezogenen Wer-
termittlungsverfahren. Dort ist auch erläutert, 
dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertrags-
wert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufprei-
sen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb 
(direkte oder indirekte) Vergleichswertverfah-
ren, d.h. verfahrensmäßige Umsetzungen von 
Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen 
deshalb gleichermaßen in die Nähe des Ver-
kehrswerts.  
 
Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Er-
mittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei ent-
scheidend von zwei Faktoren ab: 

a) von der Art des zu bewertenden Ob-
jekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- 
oder substanz-wertorientierte Preisbildung im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 
b) von der Verfügbarkeit und Zuverläs-
sigkeit der zur Erreichung einer hohen Markt-
konformität des Verfahrensergebnisses erfor-
derlichen Daten. 
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